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Geschäftsbereich der Bundeskanzlerin und des 
Bundeskanzleramtes 

1. Abgeordnete 
Simone Barrientos 
(DIE LINKE.) 

Mit welchen jährlichen Betriebs- und Unterhalts-
kosten insgesamt für das Freiheits- und Einheits-
denkmal ab dem Jahr 2020 kalkuliert die Bundes-
regierung, und wie setzen sich diese dann im Ein-
zelnen zusammen? 

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien Staatsministerin Monika Grütters 
vom 9. Oktober 2018 

Für den Betrieb des Denkmals nach dessen Fertigstellung geht die Bun-
desregierung von Kosten in Höhe von ca. 150 000 Euro jährlich aus 
(bspw. für Wartung der Technik und des Tragwerks, Stromkosten für 
Beleuchtung, Reinigung, Schneeräumung, Pflegemaßnahmen, Beseiti-
gung von Graffiti, Inspektion). 

Notwendige Bauunterhaltsarbeiten (bspw. Austausch technischer Kom-
ponenten wie Stoßdämpfer etc., Aufarbeitung des Korrosionsschutzes, 
Austausch von Oberbelägen) alle fünf bis zehn Jahre ergeben weitere 
jährliche Kosten von rund 40 000 Euro. 

 
2. Abgeordnete 

Canan Bayram 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Welche Auskünfte gibt die Bundesregierung 
bzgl. der (durch den Bund der Steuerzahler in des-
sen Schwarzbuch 2015 generell gerügten, 
http://bit.ly/2xPlrNF) Veranstaltungen des Bun-
desnachrichtendienstes anlässlich des Oktober-
fests 2018 über die Gesamtkosten (v. a. für Be-
wirtung, Fahrgeschäfte, Betreuung, Beherber-
gung, Transport) sowie die Gesamtzahlen der 
Veranstaltungen, teilnehmenden anderen Ge-
heimdienste und Teilnehmer (differenziert nach 
Mitarbeitern des Bundesnachrichtendienstes und 
anderer v. a. ausländischer Geheimdienste) im 
Vergleich zu den entsprechenden Endkosten für 
2015 bis 2017? 

Antwort des Staatssekretärs Johannes Geismann 
vom 8. Oktober 2018 

Die Antwort auf die Frage kann nicht offen erfolgen. Die Einstufung der 
Antwort auf die Frage als Verschlusssache (VS) mit dem Geheimhal-
tungsgrad „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ ist im vorliegenden Fall 
im Hinblick auf das Staatswohl erforderlich. 

In der Antwort zu der genannten Frage sind Auskünfte enthalten, die 
unter dem Aspekt des Schutzes der nachrichtendienstlichen Zusammen-
arbeit mit ausländischen Partnern besonders schutzbedürftig sind. Im 
Rahmen der Zusammenarbeit der Nachrichtendienste müssen Einzelhei-
ten über die Ausgestaltung der Kooperation vertraulich behandelt wer-
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den. Die vorausgesetzte Vertraulichkeit der Zusammenarbeit ist die Ge-
schäftsgrundlage für jede Kooperation unter Nachrichtendiensten. Dies 
umfasst neben der Zusammenarbeit als solcher auch Informationen zur 
konkreten Ausgestaltung sowie Informationen zu Fähigkeiten anderer 
Nachrichtendienste. Darüber hinaus können Angaben zu Art und Um-
fang des Erkenntnisaustauschs mit ausländischen Nachrichtendiensten 
auch Rückschlüsse auf Aufklärungsaktivitäten und -schwerpunkte der 
Nachrichtendienste des Bundes zulassen. 

Nach § 2 Absatz 2 Nummer 4 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum materiellen Geheimschutz vom 10. August 2018 (Verschlusssa-
chenanweisung, VSA) sind Informationen, deren Kenntnisnahme durch 
Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines 
ihrer Länder nachteilig sein können, entsprechend einzustufen. Eine zur 
Veröffentlichung bestimmte Antwort der Bundesregierung auf diese 
Frage würde Informationen zu den Fähigkeiten und Methoden des Bun-
desnachrichtendienstes einem nicht eingrenzbaren Personenkreis nicht 
nur im Inland, sondern auch im Ausland zugänglich machen. Dies kann 
für die wirksame Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Nachrichten-
dienste und damit für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland 
nachteilig sein. Diese Informationen werden daher als „VS – Nur für den 
Dienstgebrauch“ eingestuft und als Anlage beigefügt.1 

 
3. Abgeordneter 

Konstantin Kuhle 
(FDP) 

Gab es ein konkretes Ersuchen seitens Behörden- 
oder Regierungsvertretern der Republik Türkei, 
den Journalisten Can Dündar von der gemeinsa-
men Pressekonferenz von Bundeskanzlerin  
Dr. Angela Merkel mit dem türkischen Staatsprä-
sidenten am 28. September 2018 auszuschließen? 

Antwort des Stellvertretenden Chefs des Presse- und 
Informationsamtes der Bundesregierung Dr. Tilman Seeger 
vom 8. Oktober 2018 

Bundespresseamt hat Can Dündar – wie er selbst presseöffentlich be-
kannt gemacht hat – die Akkreditierung auf seinen Antrag hin erteilt. Im 
Übrigen hat die Bundesregierung diese wie auch jede andere Entschei-
dung im Akkreditierungsverfahren autonom und unter ausschließlicher 
Abstimmung mit deutschen Sicherheitsbehörden getroffen. 

 

                                                            
1 Das Bundeskanzleramt hat die Antwort des Staatssekretärs Johannes Geismann vom 8. Oktober 2018 als „VS – NUR FÜR DEN 

DIENSTGEBRAUCH“ eingestuft. 
Sie ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden. 
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4. Abgeordnete 
Margit Stumpp 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Journalisten und Journalisteninnen 
wurden bei der Pressekonferenz mit Bundeskanz-
lerin Dr. Angela Merkel und Präsident Recep 
Tayyip Erdoğan im Kanzleramt am 28. Septem-
ber 2018 jeweils von deutscher und von türki-
scher Seite akkreditiert, und falls Journalistenin-
nen und Journalisten nicht akkreditiert wurden, 
welche Gründe gab es dafür? 

Antwort des Stellvertretenden Chefs des Presse- und 
Informationsamtes der Bundesregierung Dr. Tilman Seeger 
vom 8. Oktober 2018 

Bei der Zulassung von Pressevertretern ist zu unterscheiden zwischen 
der generellen Akkreditierung für den Besuch des türkischen Präsiden-
ten und einzelnen Presseterminen mit begrenzter Zulassung im Rahmen 
dieses Besuchs. Die generelle Akkreditierung obliegt allein dem Presse- 
und Informationsamt der Bundesregierung. Alle Antragsteller im Akkre-
ditierungsverfahren zum Besuch des türkischen Präsidenten, die die be-
währten Voraussetzungen erfüllt haben, wurden antragsgemäß akkredi-
tiert. 

Bei bi- oder multilateralen Presseterminen mit begrenzter Zulassung ist 
die Zuständigkeit entsprechend den internationalen Gepflogenheiten an-
ders verteilt. Ein solcher Termin mit begrenzter Zulassung war die Pres-
sekonferenz mit dem türkischen Präsidenten und Bundeskanzlerin  
Dr. Merkel. Für die begrenzt verfügbaren Plätze wurden – wie internati-
onal üblich – Zusatzausweise anteilig von der deutschen und der türki-
schen Seite in eigener Verantwortung vergeben. 

Für die Pressekonferenz haben sich insgesamt 183 Medienvertreter beim 
Bundespresseamt um Zusatzausweise beworben. Von diesen 183 Medi-
envertretern haben 150 Personen einen Zusatzausweis erhalten; aus Ka-
pazitätsgründen und aufgrund des oben beschriebenen Verfahrens konn-
ten nicht alle Medienvertreter berücksichtigt werden. Die Gruppe der 
Personen mit Zusatzausweisen setzt sich wie folgt zusammen: 20 Foto-
grafen von deutschen und internationalen Medien, 80 Redakteure von 
deutschen und internationalen Medien und 50 Medienvertreter, die 
durch die Botschaft der Republik Türkei bestimmt wurden. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Finanzen 

5. Abgeordneter 
Fabio De Masi 
(DIE LINKE.) 

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse da-
rüber vor, ob und wann die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Warnungen 
an deutsche Banken bezüglich Transaktionen mit 
der Danske Bank A/S aufgrund von Geldwäsche-
risiken ausgegeben hat, und wurde eine Prüfung 
der Hamburger Niederlassung der Danske Bank 
A/S veranlasst? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Christine Lambrecht 
vom 11. Oktober 2018 

Der Auftrag zur Warnung vor Transaktionen mit einem Einzelinstitut 
aufgrund von Geldwäscherisiken ist der BaFin gesetzlich nicht zugewie-
sen. Hierfür bestand in der Vergangenheit auch kein Anlass. Die BaFin 
ist nicht Empfängerin der Verdachtsanzeigen zu auffälligen Transaktio-
nen. Meldungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Terrorismus-
finanzierung werden von den Verpflichteten an die Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen (FIU) geleitet und dort analysiert. 

Die Hamburger EU-Niederlassung der Danske Bank A/S wurde zuletzt 
im Jahr 2017 von der BaFin geprüft. 

 
6. Abgeordneter 

Christian Dürr 
(FDP) 

Plant die Bundesregierung, das Familienentlas-
tungsgesetz, das den Einkommensteuertarif zum 
1. Januar 2019 und zum 1. Januar 2020 ändert,  
an die höhere Inflation anzupassen (vgl. www. 
bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2018/06/ 
2018-06-27-familienentlastung.html)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Christine Lambrecht 
vom 11. Oktober 2018 

Die im Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehenen Tarifanpas-
sungen 2019 und 2020 basieren auf den voraussichtlichen Inflationsra-
ten 2018 und 2019 im Vorgriff auf den 3. Steuerprogressionsbericht. 
Sollte der demnächst vorliegende 3. Steuerprogressionsbericht aufzei-
gen, dass die Regelungen zum Ausgleich der kalten Progression nicht 
ausreichend sind, könnte im laufenden parlamentarischen Gesetzge-
bungsverfahren noch eine entsprechende Anpassung erfolgen. Diese ob-
liegt jedoch nicht der Bundesregierung. 
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7. Abgeordnete 
Petra Pau 
(DIE LINKE.) 

Welche genauen Pläne hat die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA) für die Grundstü-
cke/Gebäude in der Boetticherstraße, Thielallee 
und Unter den Eichen in Berlin-Dahlem, und in 
welchem Zeitraum sollen diese Pläne umgesetzt 
werden? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn 
vom 9. Oktober 2018 

Auf dem Gelände Boetticherstraße, Thielallee und Unter den Eichen 
sind zurzeit das Umweltbundesamt (UBA) und die Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM) in drei Gebäuden unterge-
bracht. Die BImA nutzt vier weitere untergeordnete Gebäude (Pförtner-
dienst, Hausmeisterstützpunkt, Technikgebäude) für eigene Zwecke. 

Außerdem werden aufgrund des gestiegenen Flächenbedarfs von UBA 
und BAM gegenwärtig Machbarkeitsstudien in Bezug auf konkrete wei-
tere Gebäude auf dieser Liegenschaft erstellt. Insofern ist nicht ausge-
schlossen, dass künftig weitere Gebäude und Teilbereiche an diese Bun-
deseinrichtungen zur Nutzung übergeben werden. 

 
8. Abgeordnete 

Petra Pau 
(DIE LINKE.) 

Gab es in den letzten zwei Jahren Erwerbsver-
handlungen des Landes Berlins mit der BImA für 
diese Grundstücke/Gebäude, und wie lauten ggf. 
die Verhandlungsergebnisse? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn 
vom 9. Oktober 2018 

Nach Mitteilung der BImA besteht für die gesamte Liegenschaft Bedarf 
zur Unterbringung von Dienststellen des Bundes; Reserven für Nutzun-
gen durch Dritte bestehen auf dieser Liegenschaft nicht. Eine Veräuße-
rung kommt wegen des Bundesbedarfes nicht in Betracht. Verkaufsver-
handlungen hat es aus diesem Grund mit dem Land Berlin nicht gegeben. 
Berlin hat sich allerdings mehrfach nach leerstehenden Gebäuden oder 
Freiflächen auf dieser Liegenschaft erkundigt. 

 



Drucksache 19/5155  – 6 –  Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

9. Abgeordnete 
Petra Pau 
(DIE LINKE.) 

Wurde für die Grundstücke/Gebäude beispiels-
weise in der Liegenschaft Unter der Eichen 82 bis 
84 eine gemischte Unterbringung von Geflüchte-
ten und Studierenden als Idee geprüft, und zu wel-
chen Ergebnissen ist man dabei ggf. gekommen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn 
vom 9. Oktober 2018 

Eine Prüfung, ob eine gemeinsame Unterbringung von Geflüchteten und 
Studierenden auf dem Gelände in Betracht kommt, ist nicht erfolgt. Aus 
Sicht der BImA bestand dazu kein Anlass – zum einen wegen des ge-
schilderten Bundesbedarfs an der Liegenschaft und zum anderen, weil 
das Land Berlin die letzten beiden zur Flüchtlingsunterbringung genutz-
ten Gebäude zum 31. Dezember 2018 gekündigt hat und an die BImA 
zurückgeben wird. 

 
10. Abgeordnete 

Lisa Paus 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Rechnet die Bundesregierung damit, dass sich 
durch die geänderte Richtlinie der BImA zur ver-
billigten Abgabe von Grundstücken (Dok. 
2018/0521668) die für das Jahr 2018 geplanten 
Abführungen der BImA an den Bundeshaushalt 
in Höhe von 2 465 000 000 Euro (Anlage zu Bun-
destagsdrucksache 19/1700, Bundeshaushalts-
plan 2018, Einzelplan 60) reduzieren werden 
(wenn nicht, bitte begründen), und wenn ja, um 
wie viel? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn 
vom 8. Oktober 2018 

Die BImA plant im Rahmen ihrer Wirtschaftsplanung vorab mit pau-
schalen Ansätzen aufgrund von Vorerfahrungen. So fand in der Haus-
haltsaufstellung 2018 in Bezug auf den Haushaltsvermerk 60.3 (Kapi-
tel 6004 Titel 121 01) ein Ansatz für Mindereinnahmen durch die ver-
billigte Abgabe von Grundstücken Berücksichtigung. Die BImA geht 
derzeit nicht davon aus, dass sich der für das Jahr 2018 geplante Abfüh-
rungsbetrag durch die geänderte Richtlinie zur verbilligten Abgabe von 
Grundstücken (VerbR 2018) reduzieren wird, weil die erwartete höhere 
Nachfrage bei den Kommunen erst allmählich anlaufen und zum Ab-
schluss von Kaufverträgen führen wird. Sollte der Planansatz für 2018 
doch überschritten werden, ist die BImA wirtschaftlich in der Lage, dies 
innerhalb ihres Wirtschaftsplans 2018, zum Beispiel durch ungeplante 
Mehrerlöse an anderer Stelle, auszugleichen. 
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11. Abgeordnete 
Lisa Paus 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Gibt es im Zusammenhang mit den Meldungen 
des Geldwäscheskandals bei der Danske Bank 
A/S, dem Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion, die Kompetenzen und Ressourcen der Euro-
päischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) im Be-
reich der Geldwäscheaufsicht zu stärken (www. 
faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/geldwaesche- 
in-europaeischen-banken-grosse-luecken-im- 
kontrollsystem-15773311.html), und der Nach-
richt, dass die BaFin einen Sonderbeauftragten im 
Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung bei der Deutschen Bank installieren wolle 
(www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ 
deutsche-bank-bekommt-sonderaufpasser-von- 
finanzaufsicht-bafin-a-1229793.html), nach 
Kenntnis der Bundesregierung Überlegungen, bei 
weiteren deutschen Bankhäusern die Kontrollen 
in diesem Bereich zu verschärfen, und für wie 
viele Konten der Deutschen Bank gibt es Pro-
bleme bei der eindeutigen Identifizierung der 
Kunden nach den Melde- und Sorgfaltspflichten 
des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes 
(FKAustG)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Christine Lambrecht 
vom 9. Oktober 2018 

Nach derzeitiger Erkenntnislage ist gegenwärtig nicht konkret geplant, 
im Bereich der Geldwäscheaufsicht bei weiteren deutschen Banken ei-
nen Sonderbeauftragten einzusetzen. Allerdings bleibt die Prävention 
von Geldwäsche für die BaFin eine aufsichtliche Thematik, die mit größ-
ter Aufmerksamkeit und mit allem gebotenen Nachdruck verfolgt wird. 
Daher wird die BaFin auch künftig bei Feststellung von Verstößen gegen 
Geldwäschepräventionsvorschriften angemessen reagieren und ihr breit 
gefächertes Instrumentarium im Bedarfsfall zur Anwendung bringen. 

Die Bundesregierung hat keine Kenntnisse über die konkrete Anwen-
dung des FKAustG durch einzelne meldepflichtige Finanzinstitute. Im 
Übrigen können Auskünfte hinsichtlich bestimmter Beteiligter aus 
Gründen des Steuergeheimnisses nicht erteilt werden. 
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12. Abgeordneter 
Frank Schäffler 
(FDP) 

Welche weiteren Steuergarantien hat die Bundes-
regierung der UEFA (Union der europäischen 
Fußballverbände) für die Fußballeuropameister-
schaft (Fußball-EM) 2024 gegeben, und warum 
hat die Bundesregierung entgegen der Antwort 
auf meine Schriftliche Frage 9 auf Bundestags-
drucksache 19/1763 die Steuerbefreiung für in 
Deutschland ansässige Unternehmen, die mit der 
Vorbereitung, Ausrichtung und Organisation be-
traut sind, gestrichen (Evaluationsbericht der 
UEFA Euro 2024, S. 16)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Christine Lambrecht 
vom 9. Oktober 2018 

Zum Umfang von Steuergarantien, die im Rahmen der Bewerbung des 
Deutschen Fußball-Bundes e. V. (DFB) um die Ausrichtung der Fuß-
ball-EM 2024 zugesagt worden sind, können wegen des Steuergeheim-
nisses (§ 30 der Abgabenordnung) keine offenen Angaben gemacht wer-
den. Auch in der Antwort auf die Schriftliche Frage 9 auf Bundestags-
drucksache 19/1763 hat die Bundesregierung hierzu keine Aussage ge-
troffen. 

Steuergarantien, die im Zusammenhang mit Bewerbungen von nationa-
len Verbänden um die Ausrichtung von internationalen Sportgroßveran-
staltungen erteilt werden, stützen sich auf § 50 Absatz 4 des Einkom-
mensteuergesetzes (EStG). Nach dieser Vorschrift können die obersten 
Finanzbehörden der Länder oder die von ihnen beauftragten Finanzbe-
hörden mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen die Ein-
kommensteuer bei beschränkt Steuerpflichtigen (also regelmäßig im 
Ausland Ansässigen mit inländischen Einkünften) ganz oder zum Teil 
erlassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn dies im besonde-
ren öffentlichen Interesse liegt. In Deutschland ansässige Unternehmen 
sind indes in der Regel nicht beschränkt (auf ihre inländischen Ein-
künfte) steuerpflichtig, sondern unbeschränkt steuerpflichtig mit ihrem 
Welteinkommen. Für unbeschränkt Steuerpflichtige – und damit für in 
Deutschland ansässige Unternehmen – kommt ein Steuererlass oder eine 
Pauschalbesteuerung aufgrund der Regelung des § 50 Absatz 4 EStG 
nicht in Betracht. Auf dieser Beschränkung des Anwendungsbereichs 
von § 50 Absatz 4 EStG beruht die von Ihnen angesprochene Passage im 
Evaluationsbericht der UEFA. Ein Widerspruch zu der Antwort der Bun-
desregierung auf die erwähnte Schriftliche Frage oder auf die Kleine An-
frage der Fraktion der FDP (Bundestagsdrucksache 19/2323) ist darin 
nicht zu sehen. 
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13. Abgeordneter 
Dr. Gerhard Schick 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Inwieweit könnte die BaFin Gewinnabführungs-
verträge bei einer bereits vorliegenden Reduzie-
rung der Beteiligung an den Bewertungsreserven 
untersagen bzw. die Ausschüttungen auf 0 setzen, 
und inwieweit bestehen für die BaFin bereits 
Möglichkeiten, entsprechend dem Urteil des 
Landgerichts Stuttgart (Az.: 16 O 157/17) Le-
bensversicherer dazu zu verpflichten, Versicherte 
wieder stärker an den Bewertungsreserven zu be-
teiligen, wenn ein Gewinnabführungsvertrag vor-
liegt? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Christine Lambrecht 
vom 9. Oktober 2018 

Die Beteiligung an den Bewertungsreserven ist gesetzlich geregelt. Die 
Höhe der Beteiligung an den Bewertungsreserven wird unabhängig da-
von bestimmt, ob ein Gewinnabführungsvertrag besteht oder nicht. Um-
gekehrt sind Gewinnabführungsverträge unabhängig davon zu erfüllen, 
wie hoch die ermittelte Beteiligung an den Bewertungsreserven ist. Die 
BaFin hat darauf zu achten, dass die gesetzlichen Maßgaben eingehalten 
werden. 

Das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 20. Dezember 2017 (Az.: 16 
O 157/17) ist nach Kenntnis der Bundesregierung noch nicht rechtskräf-
tig. 

 
14. Abgeordneter 

Dr. Gerhard Schick 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Welche Konsequenzen würden nach Einschät-
zung der Bundesregierung aus einer entsprechen-
den Umsetzung bei allen betroffenen Lebensver-
sicherern resultieren (bspw. hinsichtlich der 
durchschnittlich (geschätzten) Mehrbeteiligung 
der Versicherten und der Kapitalausstattung bei 
den Versicherern), und wie viele Versicherte wä-
ren nach Einschätzung der Bundesregierung da-
von betroffen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Christine Lambrecht 
vom 9. Oktober 2018 

Die Frage bezieht sich auf das Urteil des Landgerichts Stuttgart vom 
20. Dezember 2017 (Az.: 16 O 157/17), das nach Kenntnis der Bundes-
regierung noch nicht rechtskräftig ist. Die Bundesregierung kann keine 
Einschätzung abgeben, solange das Gerichtsverfahren noch offen ist. 
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15. Abgeordneter 
Dr. Gerhard Schick 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie wird sich nach den der Bundesregierung vor-
liegenden Kenntnissen die Anpassung der Zins-
zusatzreserve, wie im Referentenentwurf des 
Bundesministeriums der Finanzen der Dritten 
Verordnung zur Änderung von Verordnungen 
nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz vorgese-
hen, auf die Profitabilität der Lebensversicherer 
in den kommenden zehn Jahren auswirken (bitte, 
soweit möglich, anhand konkreter Daten darle-
gen, ggf. auf Grundlage der der BaFin vorliegen-
den Kalkulationsrechnungen der Lebensversiche-
rer), und welchen erwarteten Einfluss hat die vor-
gesehene Anpassung auf die verschiedenen Gene-
rationen von Versicherten bei maximal leicht stei-
genden Zinsen in den kommenden Jahren (Ab-
läufe und Versicherungsfälle der nächsten zehn 
Jahre, zehn bis zu 20 Jahren, 20 bis zu 30 Jah-
ren)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Christine Lambrecht 
vom 9. Oktober 2018 

Die in der Zinszusatzreserve zurückgestellten Mittel werden zur Finan-
zierung der garantierten Verzinsung verwendet oder erhöhen den Über-
schuss, soweit sie nicht zur Finanzierung der garantierten Verzinsung 
verwendet werden. Die Anpassung der Zinszusatzreserve, die der in der 
Frage angesprochene Referentenentwurf vorschlägt, hält am Ziel fest, 
dass mit Hilfe der Zinszusatzreserve alle Versicherten zuverlässig ihre 
garantierten Leistungen erhalten. Dazu soll aber nicht mehr Zinszusatz-
reserve aufgebaut werden als erforderlich. Von dieser Anpassung profi-
tieren alle Versicherten. Soweit es die langfristige Ertragskraft zulässt, 
können Unternehmen früher die Überschussbeteiligung der Versicherten 
erhöhen. Eine Quantifizierung für künftige Abläufe und Versicherungs-
fälle liegt der Bundesregierung nicht vor. Bezogen auf die Überschüsse 
der Branche kann bei Anhalten des Niedrigzinsumfelds mit mehr Über-
schuss gerechnet werden. 

 
16. Abgeordneter 

Dr. Gerhard Schick 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Welche Zahlen zu Verdachtsfällen und Volumen 
von Cum/Ex-Geschäften sind dem Bundesminis-
terium der Finanzen, dem Bundeszentralamt für 
Steuern und der BaFin aktuell bekannt? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Christine Lambrecht 
vom 9. Oktober 2018 

Dem Bundesministerium der Finanzen und dem Bundeszentralamt für 
Steuern sind 418 Fallkomplexe mit einem Volumen von 5,7 Mrd. Euro 
bekannt. 
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Die BaFin hat aktuell Kenntnis von 72 Cum/Ex-verdächtigen Transakti-
onen. Außerdem sind der BaFin weitere 19 Verdachtsfälle bekannt, de-
ren Überprüfungen aber bislang nicht abgeschlossen sind. Das Volumen 
der geltend gemachten Steuererstattung aus diesen Transaktionen ist 
nicht bekannt. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern, 
für Bau und Heimat 

17. Abgeordnete 
Luise Amtsberg 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Fälle von Kirchenasyl hat es nach 
Kenntnis der Bundesregierung seit dem Ja-
nuar 2015 bis zum August 2018 gegeben, und in 
wie vielen dieser Fälle wurde die dem Kirchen-
asyl zugrunde liegende Entscheidung des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtige (BAMF) 
seit dem Januar 2015 bis zum August 2018 korri-
giert (bitte diesen Teil der Antwort für die 
Jahre 2015 und 2016 nach Quartalen und ab dem 
Jahr 2017 nach Monaten aufschlüsseln)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Mayer 
vom 11. Oktober 2018 

Die Kirchenasylmeldungen pro Monat, dazu eingegangene Dossiers und 
die Ergebnisse der bisherigen Dossierprüfungen ergeben sich aus der 
nachfolgenden Tabelle. Eine statistische Erfassung der Kirchenasylmel-
dungen erfolgt erst seit Mai 2016. Für den Zeitraum davor liegen dem 
BAMF keine Angaben vor. 

Monat 
(Die Anzahl der monatlich gemel-
deten Kirchenasylfälle wurde erst 
ab dem 01.05.2016 ermittelt.)  

Anzahl der  
gemeldeten  
Kirchenasylfälle  

dazu bisher  
eingegangene  
Dossiers  

Ergebnisse der bisherigen 
Dossierprüfungen 
Selbsteintrittsrecht 
ausgeübt 

kein Selbsteinrittsrecht 
ausgeübt 

Mai 16 59 32 11 13 
Juni 16 75 43 11 20 
Juli 16 68 31 11 13 
August 16 94 55 16 19 
September 16 93 65 15 30 
Oktober 16 61 46 11 16 
November 16 94 67 13 25 
Dezember 16 78 39 7 17 
Januar 17 122 71 13 32 
Februar 17 111 67 12 23 
März 17 115 72 11 28 
April 17 99 53 1 32 
Mai 17 111 66 6 24 
Juni 17 127 77 7 29 
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Monat 
(Die Anzahl der monatlich gemel-
deten Kirchenasylfälle wurde erst 
ab dem 01.05.2016 ermittelt.)  

Anzahl der  
gemeldeten  
Kirchenasylfälle  

dazu bisher  
eingegangene  
Dossiers  

Ergebnisse der bisherigen 
Dossierprüfungen 
Selbsteintrittsrecht 
ausgeübt 

kein Selbsteinrittsrecht 
ausgeübt 

Juli 17 160 88 6 41 
August 17 145 61 4 29 
September 17 136 58 6 29 
Oktober 17 144 57 5 30 
November 17 153 64 3 28 
Dezember 17 138 58 7 26 
Januar 18 163 80 8 35 
Februar 18 167 92 7 46 
März 18 176 107 8 30 
April 18 158 87 2 36 
Mai 18 156 97 4 28 
Juni 18 154 109 3 27 
Juli 18 198 102 6 6 
August 18 56 22 4 8 
Gesamtergebnis 3.411 1.866 218 720 

 
18. Abgeordneter 

Dr. Danyal Bayaz 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Unternehmen sind der Bundesregie-
rung in Deutschland bekannt, die von Chinas Spi-
onage-Chips betroffen sein könnten (www. 
zeit.de/digital/internet/2018-10/amazon-apple- 
spionage-chips-china-usa), und untersucht die 
Bundesregierung die Beteiligung am G5-Netz-
ausbau von Huawei-Technik neu? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 15. Oktober 2018 

Der Bundesregierung liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, die eine Ein-
schätzung zum Wahrheitsgehalt der Medienberichte erlauben. Die Bun-
desregierung stellt keine Mutmaßungen über möglicherweise betroffene 
Unternehmen an. Dennoch nimmt die Bundesregierung die aktuellen 
Berichte sehr ernst. Die zuständigen Behörden arbeiten derzeit an der 
Sachverhaltsaufklärung. Erst nach Abschluss dieser Prüfungen kann 
über eventuell notwendige weitere Schritte entschieden werden. 
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19. Abgeordneter 
Stephan Brandner 
(AfD) 

Auf welche Höhe beliefen sich nach Kenntnis der 
Bundesregierung jeweils die Gesamtkosten für 
die Ausrichtung der Feierlichkeiten des Tages der 
Deutschen Einheit in Deutschland seit dem Jahr 
2005, und wie viele Polizei- und Sicherheitskräfte 
waren dabei jeweils während der Durchführung 
insgesamt im Einsatz? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 9. Oktober 2018 

Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit liegen alternierend 
nach Bundesratsvorsitz in der Zuständigkeit des jeweiligen Bundeslan-
des. Informationen zu den Gesamtkosten zur Ausrichtung der Feierlich-
keiten sowie der Gesamtzahl der eingesetzten Polizei- und Sicherheits-
kräfte liegen der Bundesregierung nicht vor. 

Die Bundesregierung stellt dem jeweils ausrichtenden Land einen Zu-
schuss in Höhe von 184 000 Euro für die Feierlichkeiten (Festakt und 
Empfang) anlässlich des Tages der Deutschen Einheit zur Verfügung. 

 
20. Abgeordnete 

Dr. Franziska 
Brantner 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Welchen Ländern wurden vereinfachte legale 
Wege durch Visa für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer und Studierende zugesprochen im 
Gegenzug für eine bessere Zusammenarbeit bei 
der Rückführung von in Deutschland abgelehnten 
Asylbewerbern (vgl. DIE WELT, 19. September 
2018, S. 5 „Merkels afrikanisches Problem“), und 
jeweils in welchem Umfang? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Mayer 
vom 16. Oktober 2018 

Es gibt keine konkreten Zusagen im Sinne der Frage. 
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21. Abgeordnete 
Katharina Dröge 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Welche gesetzliche Grundlage ermöglicht es der-
zeit, ausländische Netzwerkausrüster aufgrund 
von Sicherheitsbedenken von einem Aufbau oder 
einer Beteiligung an einem Aufbau der 5G-Infra-
struktur in Deutschland auszuschließen, und gibt 
es konkrete Planungen der Bundesregierung, eine 
solche Grundlage zu schaffen (etwa im Rahmen 
einer Änderung in der Außenwirtschaftsverord-
nung), falls bisher keine gesetzliche Grundlage 
besteht? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 12. Oktober 2018 

Eine konkrete gesetzliche Grundlage mit der Rechtsfolge des komplet-
ten oder teilweisen Ausschlusses eines bestimmten Anbieters vom 5G-
Ausbau in Deutschland existiert nicht und ist nicht geplant. 

Generell gelten jedoch für öffentliche Telekommunikationsnetze – und 
damit auch für die zukünftigen 5G-Netze – verpflichtende gesetzliche 
Vorgaben. Insbesondere die in § 109 des Telekommunikationsgesetzes 
(TKG) dargestellten Vorgaben für Telekommunikationsnetze sind nach 
Auffassung der Bundesregierung ausreichend, um im Einzelfall mögli-
chen Sicherheitsbedenken zu begegnen. 

 
22. Abgeordneter 

Dr. Anton Friesen 
(AfD) 

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung  
bezüglich der Einflussnahme ausländischer Staa-
ten auf Abgeordnete des Deutschen Bundestages 
und deren Mitarbeiter seit 2000 (www. 
sueddeutsche.de/politik/einflussnahme-auf-politiker- 
wie-chinesische-agenten-den-bundestag- 
ausspionieren-1.4042673)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 12. Oktober 2018 

Zahlreiche Nachrichtendienste ausländischer Staaten unterhalten in 
Deutschland so genannte Legalresidenturen, die innerhalb ihrer diplo-
matischen Vertretungen abgetarnt untergebracht sind. Angehörige dieser 
Legalresidenturen bemühen sich u. a. darum, Kontakte mit Personen auf-
zunehmen, die über besondere Kenntnisse oder Zugangsmöglichkeiten 
in interessanten Zielbereichen (z. B. Wirtschaft, Forschung oder Politik) 
verfügen. 

Neben der reinen Informationsbeschaffung versuchen fremde Nachrich-
tendienste vermehrt, Einfluss auf Entscheidungsträger und die öffentli-
che Meinung in Deutschland zu nehmen, und suchen zu diesem Zweck 
auch Kontakte zu Abgeordneten des Deutschen Bundestages und deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ziel ist dabei u. a. die Weiterverbrei-
tung von dem jeweiligen ausländischen Staat freundlich gesinnter Sicht-
weisen oder die Schaffung eines wohlwollenden politischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Umfeldes. 
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23. Abgeordneter 
Lars Herrmann 
(AfD) 

Anhand welchen Maßstabes werden nach Kennt-
nis der Bundesregierung die Zulassung und 
Schließung von Grenzübergangsstellen (bitte 
nach Schiffs- bzw. Seeverkehr, – zivilem – Luft-
verkehr und „grünen“ Grenzen bzw. „auf dem 
Landweg“ aufschlüsseln) gemäß § 61 Absatz 1 
des Bundespolizeigesetzes im Bundesanzeiger 
veröffentlicht, und warum hat die Bundesregie-
rung dies nach der Wiedereinführung von Kon-
trollen an der deutschen Grenze zu Österreich 
„aus Gründen der Verhältnismäßigkeit“ (www. 
sueddeutsche.de/politik/raetsel-der-woche-wann-
ist-ein-grenzuebergang-ein-grenzuebergang-1.40 
43746) nicht gemacht? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Mayer 
vom 12. Oktober 2018 

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat entscheidet im 
Benehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen nach pflichtgemä-
ßem Ermessen über die Zulassung und Schließung von Grenzübergangs-
stellen und gibt diese Entscheidungen im Bundesanzeiger bekannt. An 
der Landgrenze zu Österreich wurde im Zuge der vorübergehenden Wie-
dereinführung von Binnengrenzkontrollen auch im Sinne der Leichtig-
keit des grenzüberschreitenden Verkehrs davon abgesehen, die Möglich-
keit des Grenzübertritts auf bestimmte zugelassene Grenzübergangsstel-
len zu beschränken. Im Übrigen sind nach einer Wiedereinführung von 
Grenzkontrollen nach Artikel 32 der Verordnung (EU) 2016/399 
(Schengener Grenzkodex) in Verbindung mit Titel II dieser Verordnung 
unabhängig von der Einrichtung von Grenzübergangsstellen Kontrollen 
an jeder Stelle dieser Grenze möglich. Ferner wird auf die Antwort der 
Bundesregierung zu Frage 26 der Kleinen Anfrage „Zur aktuellen Situ-
ation Schengens“ der Fraktion der FDP auf Bundestagsdrucksache 
19/3486 vom 20. Juli 2018 verwiesen. 

 
24. Abgeordneter 

Manuel Höferlin 
(FDP) 

Wie hoch war bei den im Rahmen des gemeinsa-
men Pilotprojekts „Sicherheitsbahnhof Berlin 
Südkreuz“ gescannten Gesichtern die positive Er-
kennungsrate, und wie hoch war die Fehlerrate 
(false positives, bitte nach Monaten seit Beginn 
des Projekts aufschlüsseln)? 

 
25. Abgeordneter 

Manuel Höferlin 
(FDP) 

Wie viele Gesichter wurden insgesamt im Rah-
men des gemeinsamen Pilotprojekts „Sicherheits-
bahnhof Berlin Südkreuz“ des Bundesministeri-
ums des Innern, der Bundespolizei, des Bundes-
kriminalamtes und der Deutschen Bahn AG bis-
her gescannt (bitte nach Monaten seit Beginn des 
Projekts aufschlüsseln)? 
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 10. Oktober 2018 

Die Fragen 24 und 25 werden gemeinsam beantwortet. 

Nach Abschluss des Testzeitraumes zum 31. Juli 2018 wurden die Er-
gebnisse durch die Bundespolizei ausgewertet und in einem Abschluss-
bericht dargestellt. Der Abschlussbericht enthält dabei eine detaillierte 
Darstellung der Vorbereitungen, des Aufbaus und der Durchführung des 
Tests der Gesichtserkennungssysteme, eine Darstellung der Ergebnisse 
des Tests sowie eine polizeifachliche Bewertung. Der Abschlussbericht 
wurde Ende September 2018 dem Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat vorgelegt und wird derzeit noch bewertet. Nach der Be-
wertung des Abschlussberichts durch das Bundesministerium des In-
nern, für Bau und Heimat sollen die Ergebnisse des Tests veröffentlicht 
werden. Hierbei ist auch eine weitest mögliche Veröffentlichung des Ab-
schlussberichts geplant. 

 
26. Abgeordneter 

Manuel Höferlin 
(FDP) 

Welche Rechtsvorschriften, die in Deutschland 
aufgrund von gesetzgeberischen Spielräumen 
(siehe zum Beispiel die Artikel 51, 83, 84, 88  
und 90 der Datenschutz-Grundverordnung – 
DSGVO) in der DSGVO erlassen wurden, hat die 
Bundesregierung der Europäischen Kommission 
bereits gemeldet, und welche Meldungen von 
Rechtsvorschriften stehen noch aus? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 8. Oktober 2018 

Welche Rechtsvorschriften die Bundesregierung der Europäischen 
Kommission auf Basis der DSGVO melden will, ist beigefügter Über-
sicht zu entnehmen. Mit Nachricht vom 28. September 2018 hat das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat das Auswärtige Amt 
um Abgabe der Notifizierungsmeldung gebeten. Die Notifizierungsmel-
dung wurde an die Ständige Vertretung bei der EU weitergegeben und 
wird von dort an die Europäische Kommission übermittelt. Aus Sicht der 
Bundesregierung stehen daher derzeit keine Meldungen aus. Künftig be-
absichtigt die Bundesregierung im Rahmen einer jährlichen Abfrage 
(Stichtag: 1. Juli) eine jährliche Notifizierungsmeldung abzugeben.2 

                                                            
2 Von der Drucklegung der Übersicht wurde abgesehen. Diese ist als Anlage auf Bundestagsdrucksache 19/5155 auf der Internetseite des 

Deutschen Bundestages abrufbar. 
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27. Abgeordneter 
Manuel Höferlin 
(FDP) 

Welche Kenntnis hat die Bundesregierung über 
die winzigen Spionage-Chips auf Mainboards 
von in China produzierter IT-Hardware, von de-
nen „heise online“ am 4. Oktober 2018 berichtete 
(www.heise.de/security/meldung/Bericht-Winzige- 
Chips-spionierten-in-Cloud-Servern-von-Apple-
und-Amazon-4181461.html), und was hat die 
Bundesregierung auf diese Kenntnis hin unter-
nommen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 12. Oktober 2018 

Der Bundesregierung liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, die eine Ein-
schätzung zum Wahrheitsgehalt der Medienberichte erlauben. Dennoch 
nimmt die Bundesregierung die aktuellen Berichte sehr ernst und hat die 
zuständigen Behörden zur weitergehenden Sachverhaltsaufklärung an-
gewiesen. Erst nach Abschluss dieser Prüfungen kann über eventuell 
notwendige weitere Schritte entschieden werden. 

 
28. Abgeordneter 

Andrej Hunko 
(DIE LINKE.) 

Über welche technische Spezifikation soll der 
Quantencomputer verfügen, den das Bundeskri-
minalamt und die Bundeswehr im gemeinsamen 
Forschungsinstitut CODE erforschen, entwickeln 
und beschaffen wollen, um diesen unter anderem 
in der Zentralen Stelle für Informationstechnik im 
Sicherheitsbereich (ZITiS) für die Bereiche Tele-
kommunikationsüberwachung, Digitale Forensik, 
Kryptoanalyse und Big-Data-Analyse einzuset-
zen („Quantentechnologien – von den Grundla-
gen zum Markt, Rahmenprogramm der Bundes-
regierung“, Bundesministerium für Bildung und 
Forschung 2018, S. 25), und wann soll die Anlage 
(auch teilweise) einsatzbereit sein? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 8. Oktober 2018 

Der Bundesregierung ist keine Kooperation des Bundeskriminalamtes 
mit dem Forschungsinstitut CODE bekannt, die die Erforschung, Ent-
wicklung, Beschaffung oder Überlassung eines Quantencomputers an 
die ZITiS zum Inhalt hätte. Insoweit können auch keine Aussagen über 
technische Spezifikationen oder ein Bereitstellungsdatum getroffen wer-
den. 
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29. Abgeordnete 
Maria 
Klein-Schmeink 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Mit welchen gesundheitspolitischen Fragen wird 
sich die im Juli 2018 einberufene Datenethikkom-
mission beschäftigen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 8. Oktober 2018 

Die Datenethikkommission, die ihre Arbeit im September 2018 aufge-
nommen hat, soll binnen eines Jahres ethische Leitlinien in Bezug auf 
algorithmenbasierte Entscheidungen, Künstliche Intelligenz und Daten 
entwickeln. 

Die Bundesregierung hat der Datenethikkommission Leitfragen vorge-
geben (abrufbar unter: www.bmi.bund.de/datenethikkommission bzw. 
www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ministerium/ForschungUnd 
Wissenschaft/DEK_Leitfragen.html). Die Leitfragen haben horizonta-
len Charakter und gehen nicht auf einzelne Sektoren wie beispielsweise 
den Gesundheitsbereich konkret ein. 

Die Mitglieder der Datenethikkommission arbeiten unabhängig und 
werden unter Berücksichtigung der Leitfragen eigenständig Schwer-
punkte setzen. Ob und wie sich die Datenethikkommission mit gesund-
heitspolitischen Fragen beschäftigen wird, kann daher zum jetzigen Zeit-
punkt nicht gesagt werden. 

 
30. Abgeordnete 

Daniela Kluckert 
(FDP) 

Wie hoch ist die Anzahl der im Auftrag des Bun-
des betriebenen IT-Rechenzentren (sowohl total 
als auch anteilig an der Gesamtanzahl), die keine 
ISO-27001-Zertifizierung des Bundesamtes für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) besit-
zen (bitte aufschlüsseln nach selbst betriebenen 
und angemieteten Rechenzentren), und wie plant 
die Bundesregierung die im Rahmen ihrer IT-
Konsolidierungsagenda vorgesehene Bündelung 
des IT-Betriebs mit Blick auf die ISO-27001-Zer-
tifizierung von Rechenzentren? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Mayer 
vom 15. Oktober 2018 

Der Bundesregierung liegt keine Liste der nach ISO 27001 auf Basis von 
IT-Grundschutz zertifizierten Rechenzentren des Bundes im Sinne der 
Anfrage vor. Das BSI hat insgesamt aktuell 119 solcher Zertifikate aus-
gestellt. Die Anzahl für Bundesbehörden liegt im einstelligen Bereich. 
Welche Rechenzentren darüber hinaus über ein ISO-27001-Zertifikat 
anderer Zertifizierungsstellen verfügen, ist nicht bekannt. 

Im Rahmen der Betriebskonsolidierung wird die IT der betroffenen Be-
hörden und Einrichtungen der unmittelbaren Bundesverwaltung zu den 
zentralen IT-Dienstleistern überführt. Die Gesamtreihenfolgeplanung 
für die Überführung der IT-Betriebe ist anhand der Meldungen der Res-
sorts unter Benennung des IT-Dienstleisters und der Einordnung in einen 



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 19 –  Drucksache 19/5155 

von fünf Konsolidierungszeiträumen erstellt worden. Diese Gesamtrei-
henfolgeplanung ist Bestandteil des jährlich fortzuschreibenden Rechen-
zentrums-Konsolidierungsplans, der mit den Ressorts abgestimmt wird. 
Eine bereits vorliegende Zertifizierung nach ISO 27001 ist für die Ge-
samtreihenfolgeplanung kein übergeordnetes Kriterium. 

In diesem Zusammenhang sollen die dafür von den IT-Dienstleistern zu 
ertüchtigenden Rechenzentren den jeweils aktuellen Anforderungen des 
BSI genügen. Diese Anforderungen werden durch das BSI kontinuier-
lich fortentwickelt und an die sich entwickelnde Bedrohungslage ange-
passt. 

 
31. Abgeordneter 

Konstantin Kuhle 
(FDP) 

Welche Kosten entstanden dem Bund im Zusam-
menhang mit den Sicherungsmaßnahmen anläss-
lich des Besuchs des türkischen Staatspräsidenten 
in Berlin im September 2018 (bitte aufschlüsseln 
nach Behörden)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 9. Oktober 2018 

Die Kosten der Sicherheitsbehörden des Bundes für Einsätze im origi-
nären Aufgabenbereich werden aus den vorhandenen Haushaltsansätzen 
getragen und grundsätzlich nicht einsatzbezogen erfasst. 

Soweit die Bundespolizei auch zur Unterstützung der Länder eingesetzt 
war, werden gemäß § 11 Absatz 4 Satz 3 des Bundespolizeigesetzes 
(BPolG) die einsatzbedingten Mehrkosten erhoben und bei den Ländern 
zur Erstattung angefordert. Diese Erhebungen dauern an und werden vo-
raussichtlich nicht vor Ende Oktober 2018 abgeschlossen sein. 

 
32. Abgeordneter 

Alexander Graf 
Lambsdorff 
(FDP) 

Welche konkreten Maßnahmen wird die Bundes-
regierung ergreifen, um die Widerstandsfähigkeit 
der demokratischen Institutionen und Kritischen 
Infrastruktur zu stärken, insbesondere im Vorfeld 
der Europawahl 2019? 

 
33. Abgeordneter 

Alexander Graf 
Lambsdorff 
(FDP) 

Wird die Bundesregierung im Vorfeld der Euro-
pawahl 2019, nach dem Vorbild der European 
External Action Service East Stratcom Task 
Force, eine Task Force einrichten, um konkret auf 
nationaler Ebene die Bürgerinnen und Bürger 
über Desinformation in Deutschland im Zusam-
menhang mit der Europawahl zu informieren, und 
wenn nein, warum nicht? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 15. Oktober 2018 

Die Fragen 32 und 33 werden wegen des Sachzusammenhangs gemein-
sam beantwortet. 
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Die Bundesregierung hat die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit 
von Kritischen Infrastrukturen im Bereich der Cybersicherheit – auf die 
die Fragen kraft ihres Gesamtzusammenhangs fokussieren – bereits 
durch das IT-Sicherheitsgesetz aus dem Jahr 2015 adressiert. Im Kern 
beinhaltet das IT-Sicherheitsgesetz verpflichtende Mindestsicherheits-
standards und Meldepflichten für Betreiber Kritischer Infrastrukturen. 
Dieser Ansatz wurde durch das NIS-Umsetzungsgesetz im Jahr 2017 
insbesondere durch die Befugnis zur Einrichtung von Mobile Incident 
Response Teams (MIRTs) beim BSI zur Unterstützung von Betreibern 
Kritischer Infrastrukturen bei Cybersicherheitsvorfällen ergänzt und soll 
in der laufenden Legislaturperiode auch gesetzlich weiterentwickelt 
werden. 

Am 1. Oktober 2017 ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft ge-
treten, das Compliance-Regeln einführt, um soziale Netzwerke zu einer 
schnellen Bearbeitung von Nutzerbeschwerden über strafbare Hasskri-
minalität, strafbare Falschnachrichten und andere bestimmte strafbare 
Inhalte anzuhalten. Das Gesetz erfasst nur Falschnachrichten, die be-
stimmte Straftatbestände nach dem deutschen Strafgesetzbuch erfüllen. 
Es kommen insbesondere die Tatbestände der Verleumdung, der üblen 
Nachrede oder der Störung des öffentlichen Friedens durch Vortäuschen 
von Straftaten in Betracht. Es wurden keine neuen Straftatbestände ge-
schaffen, um das Phänomen der Falschnachrichten zu bekämpfen. 

In Deutschland weisen die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern 
in verschiedenen Veröffentlichungen regelmäßig auf die bestehenden 
Cyberbedrohungen hin. Vor und nach der Bundestagswahl 2017 haben 
sich Ressorts und Nachrichtendienste eng in der Lageanalyse abge-
stimmt. Zur Gewährleistung der IT-Sicherheit der Bundestags- und Eu-
ropawahlen besteht zwischen dem Bundeswahlleiter, den Landeswahl-
leitern und dem BSI ein enges Kooperationsverhältnis. Das BSI hat vor 
der Bundestagswahl 2017 Parteien und politische Stiftungen zu Fragen 
der IT-Sicherheit beraten und will diese Beratung als dauerhaftes Ange-
bot fortführen. 

Zur Abwehr von Versuchen politischer Einflussnahme, auch mittels  
Cyberangriffen, werden die Sicherheitsbehörden des Bundes – wie an-
lässlich der Bundestagswahl im September 2017 geschehen – Akteure in 
Politik und Medien sowie die Öffentlichkeit sensibilisieren, um das Be-
wusstsein für derartige Aktivitäten zu schärfen. 

Sofern die ordnungsgemäße Durchführung der Bundestags- oder Euro-
pawahl in Deutschland durch Wahlmanipulationen gefährdet oder in er-
heblichem Umfang gestört sein sollte, kann das Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe seine Kommunikationskanäle für 
Warnhinweise an die Bevölkerung für amtliche Mitteilungen des Bun-
deswahlleiters verfügbar machen. Dies setzt ein entsprechendes Ersu-
chen auf Amtshilfe voraus. Diese Verfahrensweise war bereits für die 
letzte Wahl zum Deutschen Bundestag vorgesehen. 

Die Stimmabgabe bei Bundestags- und Europawahlen in Deutschland 
erfolgt infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 3. März 
2009 ausschließlich papierbasiert. Auch das amtliche Endergebnis wird 
nach dem Wahltag auf der Grundlage der Wahlunterlagen in Papierform 
erstellt. 
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34. Abgeordnete 
Dr. Irene Mihalic 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wer zeichnet sich seitens des Bundesministeri-
ums des Innern, für Bau und Heimat dafür verant-
wortlich, dass Dr. E. H. als zuständige Mitarbei-
terin der Bundesregierung für den 1. Untersu-
chungsausschuss der 19. Wahlperiode tätig ge-
worden ist bzw. entsandt wurde, obwohl diese 
aufgrund ihrer vorherigen Tätigkeit als Referentin 
und Referatsleiterin im Bundesamt für Verfas-
sungsschutz im Untersuchungszeitraum mit we-
sentlichen und direkten Kontaktpersonen des 
Anis Amri dienstlich befasst war? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 12. Oktober 2018 

Die Entscheidung, dass Dr. E. H. als zuständige Mitarbeiterin der Bun-
desregierung für den 1. Untersuchungsausschuss der 19. Wahlperiode 
tätig geworden ist bzw. entsandt wurde, wurde von Bundesminister a. D. 
Dr. Thomas de Maizière auf Vorschlag der zuständigen Fachabteilungen 
getroffen. 

 
35. Abgeordneter 

Tobias Pflüger 
(DIE LINKE.) 

Wer genau steht auf der so genannten Terrorliste, 
die die Bundesregierung im Kontext des 
Erdoğan-Besuchs vom 27. bis zum 29. September 
2018 von türkischen Stellen erhalten hat, und wie 
will die Bundesregierung damit weiter verfahren? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 11. Oktober 2018 

Die Bundesregierung kann den Begriff „Terrorliste“ bzw. die in der 
Presseberichterstattung dazu wiedergegebenen Informationen keinem 
durch die türkische Regierung im Kontext des Besuchs von Staatspräsi-
dent Erdoğan in Deutschland vom 27. bis zum 29. September 2018 an 
die Bundesregierung übermittelten Dokument zuordnen. 

 
36. Abgeordneter 

Tobias Pflüger 
(DIE LINKE.) 

Inwiefern leisten Bundesbehörden, insbesondere 
die Bundeswehr, Amtshilfe oder andere Formen 
der Unterstützung bei der momentanen Räumung 
des Hambacher Forsts, und welche Wirkmittel 
kamen dabei bislang zum Einsatz? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Stephan Mayer 
vom 10. Oktober 2018 

Die Bundespolizei hat vom 13. bis zum 30. September 2018 nach § 11 
BPolG die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen in der Summe mit 
bis zu 2 394 Einsatzkräften unterstützt. Zudem hat die Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk (THW) die Polizei des Landes Nordrhein-West-
falen vom 14. September bis zum 2. Oktober 2018 mit bis zu neun 
THW-Kräften und Material im Rahmen der Amtshilfe unterstützt, teils 
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aus der THW-Fachgruppe Beleuchtung, teils aus der THW-Fachgruppe 
Tanklogistik für die Kraftstoffversorgung bei diesen THW-Einsätzen. 
Die Bundeswehr leistet im Übrigen weder aktuell noch leistete sie in der 
Vergangenheit Amtshilfe oder andere Formen der Unterstützung bei der 
Räumung des Hambacher Forsts. 

Der Einsatz und die Freigabe von Wirkmitteln obliegen der einsatzfüh-
renden Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen, auf dessen Zuständig-
keit und Verantwortung verwiesen wird. 

 
37. Abgeordnete 

Filiz Polat 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Welche Bundesländer haben nach Kenntnis der 
Bundesregierung gemäß § 47 Absatz 1b des 
Asylgesetzes (AsylG) eigene Regelungen erlas-
sen, um die Aufenthaltszeit in den Aufnahmeein-
richtungen auf bis zu 24 Monate zu verlängern, 
und welche Gründe liegen den Verlängerungen in 
den einzelnen Bundesländern nach Kenntnis der 
Bundesregierung zugrunde (vgl. Frage 15 auf 
Bundestagsdrucksache 19/4284)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 9. Oktober 2018 

Für den Erlass von Regelungen, mit denen die Aufenthaltszeit in Auf-
nahmeeinrichtungen auf bis zu 24 Monate verlängert wird, sind nach 
§ 47 Absatz 1b Satz 1 AsylG allein die Länder zuständig. Die Bundes-
regierung verfügt über keine systematische Kenntnis, welche Länder 
von der Möglichkeit des § 47 Absatz 1b Satz 1 AsylG Gebrauch ge-
macht haben. 

 
38. Abgeordnete 

Beatrix von Storch 
(AfD) 

Wie hoch war in den Jahren 2017 und 2018 die 
Zahl antisemitischer Straftaten, bei denen der Tä-
ter nicht ermittelt werden konnte, und wie viele 
davon wurden dem Phänomenbereich Politisch 
motivierte Kriminalität – rechts (PMK-rechts) 
zugeordnet (bitte nach Jahren 2017 und 2018 auf-
schlüsseln)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 8. Oktober 2018 

Im Jahr 2017 wurden zum Stichtag des 31. Januar 2018 polizeilich 
1 504 antisemitische Straftaten im Unterthema „Antisemitisch“ regis-
triert. Davon wurden 632 (davon 576 PMK-rechts) aufgeklärt und 872 
(davon 836 PMK-rechts) nicht aufgeklärt. Eine Straftat gilt als nicht auf-
geklärt, wenn kein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte. 

Im Jahr 2018 wurden zum Abfragedatum des 2. Oktober 2018 polizei-
lich 976 antisemitische Straftaten im Unterthema „Antisemitisch“ regis-
triert. Davon wurden 421 (davon 382 PMK-rechts) aufgeklärt und 555 
(davon 490 PMK-rechts) nicht aufgeklärt. 
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39. Abgeordnete 
Beatrix von Storch 
(AfD) 

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung 
bislang ergriffen, um – wie in der vom Bundestag 
am 17. Januar 2018 verabschiedeten Resolution 
„Antisemitismus entschlossen bekämpfen“ gefor-
dert – die Erfassung antisemitischer Straftaten 
durch die Sicherheitsbehörden weiter zu verbes-
sern, und beabsichtigt die Bundesregierung, z. B. 
in Zukunft die Straftaten, bei denen die Täter 
nicht ermittelt werden konnten, gesondert auszu-
weisen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 8. Oktober 2018 

Durch die kriminalpolizeifachliche Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Quali-
tätskontrolle PMK“ (Unterarbeitsgruppe der Kommission Staatsschutz) 
werden die Unterlagen/Vorschriften zum Kriminalpolizeilichen Melde-
dienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalität (KPMD-PMK) fort-
laufend in der Praxis beobachtet, ständig weiterentwickelt und der aktu-
ellen Lage angepasst. 

So wird es z. B. zu einer Verbesserung der Datenbasis im KPMD-PMK 
durch Einführung eines bundesweit gültigen Angriffszielekatalogs zum 
1. Januar 2019 kommen. Dieser Katalog wird dann z. B. folgende An-
griffsziele beinhalten: Schule, Friedhof, Gedenkstätte, Synagoge, Ver-
anstaltung etc. Durch diese Modifizierung ergeben sich eine differen-
ziertere Erfassung und optimierte Auswertbarkeit aller PMK-Straftaten 
und damit eine noch höhere Aussagekraft der Fallzahlendarstellungen. 
Eine wichtige Maßnahme stellt auch die Fortbildung der Polizeivoll-
zugsbeamten von Bund und Ländern dar. Hasskriminalität und antise-
mitische Straftaten bilden Schwerpunkte in polizeilichen Speziallehr-
gängen. 

Eine gesonderte Ausweisung von antisemitischen Straftaten, bei denen 
kein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte, ist bereits mit dem beste-
henden Erfassungssystem für den KPMD-PMK möglich. 
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40. Abgeordnete 
Beatrix von Storch 
(AfD) 

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung 
bislang ergriffen, um – wie in der vom Bundestag 
am 17. Januar 2018 verabschiedeten Resolution 
„Antisemitismus entschlossen bekämpfen“ gefor-
dert – gegenüber den Ländern darauf hinzuwir-
ken, dass die Möglichkeit des § 54 Absatz 1 
Nummer 5 des Aufenthaltsgesetzes konsequent 
gegenüber Ausländern angewandt wird, die zu 
antisemitischen Hass aufrufen, und in wie vielen 
Fällen wurde daraufhin der Aufenthalt von Aus-
ländern in der Bundesrepublik Deutschland been-
det? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 8. Oktober 2018 

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird zeitnah 
einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der Vereinbarung im Koalitions-
vertrag zwischen CDU, CSU und SPD zur Verbesserung der Rückkehr-
praxis vorlegen. Dieser wird auch Regelungen zur beschriebenen Prob-
lematik enthalten. 

Der Bundesregierung liegen im Übrigen keine Erkenntnisse dazu vor, in 
wie vielen Fällen der Aufenthalt von Ausländern vor diesem Hinter-
grund beendet wurde. Gründe für eine Ausweisung werden im Auslän-
derzentralregister nicht erfasst. 

 
41. Abgeordnete 

Beatrix von Storch 
(AfD) 

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung 
bislang ergriffen, um – wie in der vom Bundestag 
am 17. Januar 2018 verabschiedeten Resolution 
„Antisemitismus entschlossen bekämpfen“ gefor-
dert – der weltweiten Bewegung „Boycott, Di-
vestment, Sanctions“ „entschlossen entgegen zu 
treten“, und hat die Bundesregierung insbeson-
dere geprüft, inwieweit durch einen Boykott 
Straftatbestände, z. B. Volksverhetzung, erfüllt 
sind? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 8. Oktober 2018 

Die Bundesregierung prüft derzeit, welche Maßnahmen geeignet sind, 
der „Boycott, Divestment, Sanctions“-Kampagne entschlossen entge-
genzutreten. Die Prüfung der Frage, inwieweit durch einen Boy-
kottaufruf Straftatbestände erfüllt sind, ist Aufgabe der zuständigen 
Strafverfolgungsbehörden und der unabhängigen Gerichte. 
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42. Abgeordneter 
Stephan Thomae 
(FDP) 

Sind nach Kenntnis der Bundesregierung Berichte 
(z. B. www.bild.de/news/inland/news-inland/ 
skandal-in-koeln-tuerkische-sicherheitskraefte- 
sperren-strasse-ab-57559926.bild.html) zutref-
fend, dass während des Besuchs des türkischen 
Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan türkische Si-
cherheitskräfte hoheitliche Gewalt im öffentli-
chen Verkehrsraum wahrgenommen haben, und 
waren die deutschen Behörden darüber infor-
miert? 

 
43. Abgeordneter 

Stephan Thomae 
(FDP) 

Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgten ggf. diese 
Maßnahmen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 12. Oktober 2018 

Die Fragen 42 und 43 werden im Zusammenhang beantwortet. 

Nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b des Bundeskriminal-
amtgesetzes (BKAG) obliegt dem Bundeskriminalamt, soweit dies – 
was vorliegend der Fall war – besonders festgelegt worden ist, der erfor-
derliche Personenschutz der Gäste der Bundesregierung während ihres 
Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland. Werden Staatsgäste 
durch eigene Sicherheitskräfte während ihres Aufenthaltes in Deutsch-
land begleitet, so verfügen diese über keine hoheitlichen Befugnisse. 

Über Medien wurde berichtet, dass türkische Sicherheitskräfte hoheitli-
che Gewalt im öffentlichen Verkehrsraum in Köln wahrgenommen ha-
ben sollen. Diese Artikel sind der Bundesregierung bekannt. Der be-
schriebene Sachverhalt lag jedoch im Zuständigkeitsbereich des Landes 
Nordrhein-Westfalen, weshalb sich die Bundesregierung hierzu nicht 
äußert. 
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44. Abgeordneter 
Alexander Ulrich 
(DIE LINKE.) 

Inwiefern wurden rund um den Besuch von Bun-
deskanzlerin Dr. Angela Merkel in Algier am 
17. September 2018 bisher noch nicht öffentlich 
bekannte (resp. noch nicht vertraglich verein-
barte) Lieferungen seitens deutscher Unterneh-
men von Gütern für algerische Sicherheitsbehör-
den (Polizei, Grenzschutz, Militär, Gendarmerie) 
vorbereitet oder vereinbart (Pressekonferenz von 
Bundeskanzlerin Dr. Merkel und dem algerischen 
Premierminister Ahmed Ouyahia in Algier, 
17. September 2018), und welche Ausrüstung für 
den Grenzschutz und die Grenzüberwachung 
wurde nach Kenntnis der Bundesregierung in den 
Jahren 2017 und 2018 nach Algerien geliefert? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 9. Oktober 2018 

Während des Gesprächs der Bundeskanzlerin in Algerien wurden keine 
konkreten Vereinbarungen über solche Lieferungen getroffen. In den 
Jahren 2017 und 2018 wurde keine Ausrüstung für den Grenzschutz oder 
die Grenzüberwachung nach Algerien geliefert. 

Darüber hinaus kann aus dem vertraulichen Gespräch sowie den Vorbe-
reitungen hierzu keine weitere Auskunft gegeben werden. Zu den Inhal-
ten der vertraulichen Gespräche der Bundeskanzlerin mit Vertretern aus-
ländischer Regierungen macht die Bundesregierung aus Staatswohl-
gründen keine Angaben. Derartige Gespräche sind Akte der Staatslen-
kung und somit unmittelbares Regierungshandeln. 

Sie unterliegen dem Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung. Die 
Vertraulichkeit der Beratungen auf hoher politischer Ebene ist entschei-
dend für den Schutz der auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik 
Deutschland. Würden diese unter der Annahme gegenseitiger Vertrau-
lichkeit ausgetauschten Gesprächsinhalte Dritten bekannt – dies umfasst 
auch eine Weitergabe an das Parlament –, würden sich die Gesprächs-
partner bei einem zukünftigen Zusammentreffen nicht mehr in gleicher 
Weise offen austauschen. Ein unvoreingenommener Austausch auf auch 
persönlicher Ebene und die damit verbundene Fortentwicklung der deut-
schen Außenpolitik wären dann nur noch auf langwierigere, weniger er-
folgreiche Art und Weise oder im Einzelfall auch gar nicht mehr mög-
lich. 
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45. Abgeordneter 
Alexander Ulrich 
(DIE LINKE.) 

Welche konkreten Maßnahmen der verteidi-
gungs-, sicherheits- und migrationspolitischen 
Zusammenarbeit wurden rund um den Besuch 
von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel in Al-
gier am 17. September 2018 zwischen deutschen 
und algerischen Sicherheits- oder Verteidigungs-
behörden vorbereitet oder vereinbart (Pressekon-
ferenz von Bundeskanzlerin Dr. Merkel und dem 
algerischen Premierminister Ahmed Ouyahia in 
Algier, 17. September 2018), und welchen Maß-
nahmen für die künftige Kooperation in den ge-
nannten Bereichen misst die Bundesregierung 
eine besondere Bedeutung bei (bitte begründen)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Günter Krings 
vom 9. Oktober 2018 

Deutschland und Algerien stehen regelmäßig, auch rund um den Besuch 
der Bundeskanzlerin in Algerien, im Austausch zur verteidigungs-, si-
cherheits- und migrationspolitischen Zusammenarbeit. 

Die Bundeskanzlerin und der Premierminister haben sich im Anschluss 
an ihr Gespräch umfassend in der gemeinsamen Pressekonferenz zu den 
erörterten Themen und Feldern der Zusammenarbeit geäußert. 

Darüber hinaus kann über das vertraulichen Gespräch keine weitere 
Auskunft gegeben werden. Zu den Inhalten der vertraulichen Gespräche 
der Bundeskanzlerin mit Vertretern ausländischer Regierungen macht 
die Bundesregierung aus Staatswohlgründen keine Angaben. Derartige 
Gespräche sind Akte der Staatslenkung und somit unmittelbares Regie-
rungshandeln. Sie unterliegen dem Kernbereich exekutiver Eigenverant-
wortung. Die Vertraulichkeit der Beratungen auf hoher politischer 
Ebene ist entscheidend für den Schutz der auswärtigen Beziehungen der 
Bundesrepublik Deutschland. Würden diese unter der Annahme gegen-
seitiger Vertraulichkeit ausgetauschten Gesprächsinhalte Dritten be-
kannt – dies umfasst auch eine Weitergabe an das Parlament –, würden 
sich die Gesprächspartner bei einem zukünftigen Zusammentreffen nicht 
mehr in gleicher Weise offen austauschen. Ein unvoreingenommener 
Austausch auf auch persönlicher Ebene und die damit verbundene Fort-
entwicklung der deutschen Außenpolitik wären dann nur noch auf lang-
wierigere, weniger erfolgreiche Art und Weise oder im Einzelfall auch 
gar nicht mehr möglich. 
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Geschäftsbereich des Auswärtigen Amts 

46. Abgeordneter 
Stephan Brandner 
(AfD) 

Welche Kosten entstanden der öffentlichen Hand 
(Bundes- und nach Kenntnis Landeshaushalte) im 
Zusammenhang mit dem Staatsbesuch des türki-
schen Präsidenten Erdoğan im September 2018 
(bitte Positionen einzeln auflisten, insbesondere 
Polizeieinsätze, Übernachtung, Sicherheitsanfor-
derungen etc.)? 

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis 
vom 9. Oktober 2018 

Auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 34 auf 
Bundestagsdrucksache 19/4946 des Abgeordneten Otto Fricke wird ver-
wiesen. 

 
47. Abgeordnete 

Sevim Dağdelen 
(DIE LINKE.) 

Kann die Bundesregierung inzwischen mitteilen, 
welche Kosten nach Kenntnis der Bundesregie-
rung im Zusammenhang mit dem Besuch des tür-
kischen Präsidenten Erdoğan in Deutschland ent-
standen sind (bitte für Bund, Land Berlin und 
NRW die wichtigsten Ausgabenposten wie Kos-
ten für die Sicherheitsmaßnahmen, Medienbe-
treuung, Unterbringung und Verköstigung sepa-
rat ausweisen), nachdem die Frage zu veran-
schlagten bzw. vorläufigen Kosten im Vorfeld 
des Staatsbesuchs mit Verweis auf den Verzicht 
von Schätzungen und die Aufstellung vorläufiger 
Kosten „zur Vermeidung irreführender Angaben“ 
nicht beantwortet wurde (vgl. die Antwort der 
Bundesregierung auf meine Schriftliche Frage 25 
auf Bundestagsdrucksache 19/4634)? 

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis 
vom 9. Oktober 2018 

Belastbare Zahlen liegen voraussichtlich in einigen Wochen vor. 

 
48. Abgeordneter 

Dr. Anton Friesen 
(AfD) 

Wie viele deutschstämmige russische Staatsange-
hörige haben nach Kenntnis der Bundesregierung 
seit dem Jahr 2010 einen von den deutschen Be-
hörden anerkannten Sprachkurs in Russland absol-
viert, und wie hoch war dabei die Durchfallquote? 

Antwort der Staatsministerin Michelle Müntefering 
vom 11. Oktober 2018 

In der Russischen Föderation führen nur das Goethe-Institut und die 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) an verschiedenen 
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Standorten von deutschen Behörden anerkannte deutsche Sprachkurse 
durch. Diese werden jeweils mit einer Prüfung bzw. mit einem entspre-
chenden Zertifikat abgeschlossen. 

Für die Zulassung zu Sprachkursen und Prüfungen am Goethe-Institut 
wird die ethnische Zugehörigkeit der Teilnehmer nicht erfasst. Unter den 
Schülerinnen und Schülern der von der ZfA betreuten Schulen werden 
keine Daten zur ethnischen Zugehörigkeit erhoben, so dass auch hier die 
Anzahl von Angehörigen der deutschen Minderheit nicht bekannt ist. 

 
49. Abgeordneter 

Dr. André Hahn 
(DIE LINKE.) 

Warum wurde nach Kenntnis der Bundesregie-
rung das zwischen der Europäischen Union und 
der Republik Armenien am 24. November 2017 
in Brüssel im Rahmen des fünften Gipfels der 
Östlichen Partnerschaft abgeschlossene Partner-
schaftsabkommen CEPA bisher von der Bundes-
republik Deutschland noch nicht ratifiziert, und 
bis wann soll dies nach derzeitigem Kenntnis-
stand der Bundesregierung erfolgen? 

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis 
vom 9. Oktober 2018 

Aufgrund der raschen Unterzeichnung des Partnerschaftsabkommens 
„EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement“ 
(CEPA) zwischen der Europäischen Union (EU) und der Republik Ar-
menien am 24. November 2017 in Brüssel können die sprachliche Über-
prüfung und Korrektur der deutschen Übersetzung des Abkommens erst 
im Nachgang erfolgen. Das umfassende Korrekturverfahren für den 
deutschen Text des Abkommens wird derzeit durchgeführt. Im An-
schluss wird auf Grundlage des korrigierten Textes nach Befassung des 
Bundeskabinetts der Ratifizierungsvorgang eingeleitet. Die Bundesre-
gierung setzt sich nachdrücklich für ein zügiges Verfahren und einen 
schnellstmöglichen Abschluss des Ratifizierungsprozesses ein. 

 
50. Abgeordneter 

Dr. André Hahn 
(DIE LINKE.) 

Was muss die Republik Armenien aus Sicht der 
Bundesregierung noch tun, um ähnlich wie an-
dere Länder der Östlichen Partnerschaft (Mol-
dova, Ukraine und Georgien) Visaerleichterun-
gen bzw. Visafreiheit für Reisen nach Deutsch-
land bzw. in den Schengenraum zu erhalten (zu-
mal Armenien umgekehrt seit Januar 2013 Visa- 
freiheit gewährt; http://germany.mfa.am/), und in 
welcher Weise engagiert sich die Bundesregie-
rung in dieser Frage? 

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis 
vom 9. Oktober 2018 

Zwischen der EU und Armenien sind seit dem 1. Januar 2014 Visaer-
leichterungs- und Rücknahmeabkommen in Kraft. Voraussetzung für 
eine Visaliberalisierung ist die Aufnahme eines Visadialogs zwischen 
der EU und Armenien. Dessen Aufnahme wird von der EU-Kommission 
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zu gegebener Zeit erwogen, sofern die Voraussetzungen für eine gut ge-
steuerte und gesicherte Mobilität, einschließlich einer wirksamen Um-
setzung des zwischen der EU und Armenien geschlossenen Visaerleich-
terungs- und Rückübernahmeabkommens, erfüllt sind. Bisher ist die 
Einleitung des Visadialogs nicht erfolgt. Die Bundesregierung steht zu 
dieser Frage mit allen beteiligten Stellen in Kontakt. 

 
51. Abgeordneter 

Manuel Höferlin 
(FDP) 

Ist der Bundesregierung der „Elections Action 
Plan“ des Königreichs Dänemark, welches das 
dänische Außen-, Justiz- und Verteidigungsmi-
nisterium im September 2018 vorgestellt haben, 
bekannt (http://um.dk/en/news/newsdisplaypage/ 
?newsid=1df5adbb-d1df-402b-b9ac-57fd4485ff 
a4), und welche konkreten Pläne verfolgt die 
Bundesregierung betreffend äußerer Einflüsse auf 
Wahlen und Demokratie in Deutschland? 

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis 
vom 8. Oktober 2018 

Der „Elections Action Plan“ der dänischen Regierung ist der Bundesre-
gierung bekannt. Inhaltliche Details, die über die öffentlich zugängli-
chen Informationen hinausgehen, liegen der Bundesregierung nicht vor. 

In Deutschland weisen die zuständigen Behörden von Bund und Ländern 
in verschiedenen Veröffentlichungen regelmäßig auf die bestehenden 
Cyberbedrohungen hin. Vor und nach der Bundestagswahl 2017 haben 
sich Ressorts und Nachrichtendienste eng in der Lageanalyse abge-
stimmt. Zur Gewährleistung der IT-Sicherheit der Bundestags- und Eu-
ropawahlen besteht zwischen dem Bundeswahlleiter, den Landeswahl-
leitern und dem BSI ein enges Kooperationsverhältnis. Das BSI hat vor 
der Bundestagswahl 2017 Parteien und politische Stiftungen zu Fragen 
der IT-Sicherheit beraten und wird diese Beratung als dauerhaftes An-
gebot fortführen. 

Regelungen zur Transparenz bezahlter politischer Werbeanzeigen ent-
halten der Rundfunkstaatsvertrag (RStV), das Telemediengesetz (TMG) 
und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Nach § 7 Ab-
satz 3 Satz 1, § 58 Absatz 1 Satz 1 RStV muss Werbung als solche klar 
erkennbar und vom redaktionellen Inhalt bzw. vom übrigen Inhalt der 
Angebote unterscheidbar bzw. eindeutig getrennt sein. Nach § 42 Ab-
satz 2 RStV ist Parteien während ihrer Beteiligung an den Wahlen zum 
Deutschen Bundestag gegen Erstattung der Selbstkosten angemessene 
Sendezeit einzuräumen, wenn mindestens eine Landesliste für sie zuge-
lassen wurde. Die Ausgestaltung des RStV einschließlich der Durchset-
zung der dortigen Bestimmungen fällt nach der grundgesetzlichen Kom-
petenzverteilung in die Zuständigkeit der Länder. Nach § 6 Absatz 1 
TMG müssen kommerzielle Kommunikationen klar als solche erkenn-
bar und muss die natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag 
kommerzielle Kommunikationen erfolgen, klar identifizierbar sein. 
Auch die Durchsetzung des TMG fällt in den Zuständigkeitsbereich der 
Länder. 
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Am 1. Oktober 2017 trat das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) in 
Kraft, das Regeln einführt, um die Dienstanbieter von sozialen Netzwer-
ken zu einer schnellen Bearbeitung von Nutzerbeschwerden über straf-
bare Hasskriminalität, strafbare Falschnachrichten und andere be-
stimmte strafbare Inhalte anzuhalten. Das Gesetz erfasst Falschnachrich-
ten, die bestimmte Straftatbestände nach dem deutschen Strafgesetzbuch 
erfüllen. Es kommen insbesondere die Tatbestände der Verleumdung, 
der üblen Nachrede oder der Störung des öffentlichen Friedens durch 
Vortäuschen von Straftaten in Betracht. 

 
52. Abgeordnete 

Dr. Kirsten 
Kappert-Gonther 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Hat die Bundesregierung die Erklärung „Global 
Call to Action on the World Drug Problem“, die 
US-Präsident Donald Trump zu Beginn der UN-
Generalversammlung am 24. September 2018 
vorgestellt hat, unterzeichnet, und welche Gründe 
haben zur Unterzeichnung bzw. Nichtunterzeich-
nung geführt? 

Antwort des Staatssekretärs Walter J. Lindner 
vom 15. Oktober 2018 

Die Bundesregierung misst dem Ziel, dem Weltdrogenproblem weiter-
hin entschlossen zu begegnen, hohe Bedeutung bei. 

Sie hat den „Global Call to Action on the World Drug Problem“ nicht 
unterzeichnet, da dieser Vorschlag in einigen Punkten nicht in Einklang 
mit der nationalen Drogenpolitik der Bundesregierung, der Drogenpoli-
tik der EU und einschlägigen Dokumenten der Vereinten Nationen (VN) 
steht, wie beispielsweise dem Abschlussdokument der Sondergeneral-
versammlung der VN vom 19. bis zum 21. April 2016 (UNGASS 2016). 

Wichtige darin enthaltene Fortschritte, wie gesundheitsbasierte Ansätze, 
Möglichkeiten alternativer Entwicklung für Drogenproduzenten, die Be-
tonung eines ausreichenden Menschenrechtsbezugs und der Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit von Strafen, werden im „Global Call to Action 
on the World Drug Problem“ nicht ausreichend thematisiert. 
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53. Abgeordneter 
Manuel Sarrazin 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Verurteilt die Bundesregierung die russische See-
blockade ukrainischer Häfen im Asowschen Meer 
als Teil einer asymetrischen, hybriden Kriegsfüh-
rung gegen die Ukraine (https://ukraineverstehen. 
de/belagerung-von-mariupol/), die nach meiner 
Einschätzung eine weitere militärische Zuspit-
zung in der Region zumindest billigend in Kauf 
nimmt, und welche internationalen Mechanismen 
oder Instrumente (Sanktionen, Engagement der  
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (OSZE), internationale Schlichtungs-
gremien) hält die Bundesregierung ganz konkret 
für geeignet, um eine Änderung des russischen 
Verhaltens im Sinne einer Deeskalation zu bewir-
ken? 

Antwort des Staatsministers Michael Roth 
vom 11. Oktober 2018 

Die Bundesregierung ist besorgt über die Entwicklungen im Asowschen 
Meer. Sie ruft alle Seiten dazu auf, internationales Recht zu achten sowie 
sich jedweder zu einer Eskalation führender Schritte zu enthalten. Vor 
dem Hintergrund der Entwicklungen im Asowschen Meer hat die Ukra-
ine Klage vor dem Ständigen Schiedsgerichtshof in Den Haag erhoben, 
um die Anwendung des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nati-
onen auf das Asowsche Meer feststellen zu lassen. 

Zusammen mit ihren Partnern thematisiert die Bundesregierung die 
Problematik in ihren Gesprächen mit den Beteiligten und in dafür geeig-
neten Foren. Ein mögliches Forum ist die „Consultative Shipping 
Group“, die sich das nächste Mal Ende Oktober 2018 in Montreal trifft. 

 
54. Abgeordneter 

Thomas Seitz 
(AfD) 

Welchen Mitgliedern (Funktionsnennung) der 
mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdoğan 
bei seinem Besuch in Berlin und Köln vom 
27. bis zum 29. September 2018 angereisten De-
legation wurde durch die Bundesregierung straf-
rechtliche Immunität zugesichert, und auf wel-
cher Rechtsgrundlage geschah dies? 

Antwort des Staatssekretärs Andreas Michaelis 
vom 9. Oktober 2018 

Nach § 20 Absatz 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes erstreckt sich die 
deutsche Gerichtsbarkeit nicht auf Repräsentantinnen und Repräsentan-
ten anderer Staaten und deren Begleitung, die sich auf amtliche Einla-
dung der Bundesrepublik Deutschland im Geltungsbereich dieses Geset-
zes aufhalten. Einer ausdrücklichen Zusicherung strafrechtlicher Immu-
nität bedarf es im Hinblick auf diese gesetzliche Regelung daher nicht. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie 

55. Abgeordnete 
Margarete Bause 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie hoch waren die Ausfuhren genehmigungs-
pflichtiger Dual-Use-Güter aus der Kategorie 5 
der EU-Dual-Use-Verordnung der trovicor GmbH 
und der FinFisher GmbH in die Länder Ägypten, 
Aserbaidschan, Äthiopien, China, Iran, Jorda-
nien, Katar, Libyen, Myanmar, Nigeria, Saudi-
Arabien, Türkei, Turkmenistan sowie die Verei-
nigten Arabischen Emirate im Zeitraum vom 
1. Januar 2017 bis zum Zeitpunkt der Einreichung 
der Schriftlichen Frage (bitte nach Jahren auf-
schlüsseln)? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum 
vom 5. Oktober 2018 

Im angefragten Zeitraum wurden den genannten Unternehmen keine Ge-
nehmigungen zur Ausfuhr von Gütern der Kategorie 5 der EU-Dual-
Use-Verordnung erteilt. 

 
56. Abgeordneter 

Jens Beeck 
(FDP) 

Plant die Bundesregierung im Sinne einer verbes-
serten Teilhabe für hörbehinderte und gehörlose 
Menschen im Rahmen des Vermittlungsdienstes 
gemäß dem Telekommunikationsgesetz eine 
Streichung der Grundgebühr zur privaten Nut-
zung des Vermittlungsdienstes sowie auf die 
nachfolgenden Kosten für Gebärdensprachdol-
metschung für Dolmetschen in Schrift, und falls 
nein, warum nicht? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum 
vom 12. Oktober 2018 

Der Vermittlungsdienst nach § 45 TKG als gleichwertige Nutzungsmög-
lichkeit des Telefondienstes für gehörlose und hörgeschädigte Menschen 
ist für die Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Neben der UN-Be-
hindertenrechtskonvention verlangen auch die entsprechenden EU-
Rechtsakte eine barrierefreie Nutzungsmöglichkeit des Telefondienstes 
und vollständige Teilhabe für Menschen mit Behinderungen. 

Auf Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie hat 
der Deutsche Bundestag daher im vergangenen Jahr bereits die Verfüg-
barkeit des Vermittlungsdienstes auf eine jederzeitige Erreichbarkeit 
ausgedehnt. Hierdurch wurde bereits eine wesentliche Verbesserung er-
reicht, deren zusätzliche Kosten vollständig durch die verpflichteten Te-
lekommunikationsdiensteanbieter getragen werden. 

Die Bundesnetzagentur führt derzeit das erneute Ausschreibungsverfah-
ren für die Leistungen des Vermittlungsdienstes durch. Die Kosten für 
die private Nutzung werden im Wesentlichen von den hierzu verpflich-
teten Telekommunikationsunternehmen getragen, die restlichen Kosten 
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von den Nutzern; zurzeit fallen noch eine monatliche Grundgebühr in 
Höhe von 5 Euro sowie Minutenpreise in Höhe von 14 Cent (Schriftdol-
metschdienst) und 28 Cent (Gebärdensprachdolmetschdienst) an. Im 
Rahmen des laufenden Ausschreibungsverfahrens ist bereits der zukünf-
tige Entfall der Grundgebühr vorgesehen. 

Kürzlich wurde die EU-Richtlinie über den europäischen Kodex für die 
elektronische Kommunikation politisch verabschiedet. Sie enthält we-
sentliche Vorgaben für die Mitgliedstaaten in Bezug auf barrierefreien 
Zugang zum Telefondienst und Notrufe für Menschen mit Behinderun-
gen. Der Rechtsakt wird in Kürze in Kraft gesetzt, im Anschluss wird 
die Bundesregierung mit der Umsetzung in nationales Recht beginnen. 

In die Anhörungen zu diesem Gesetzgebungsverfahren werden selbst-
verständlich auch die Verbände mit einbezogen, die die Interessen der 
hörgeschädigten und gehörlosen Menschen vertreten. Die vorgebrachte 
Position in Bezug auf die Nutzungskosten pro Minute wird sorgfältig 
geprüft und mit der Fachöffentlichkeit im Rahmen der bewährten Ver-
fahren erörtert werden. 

 
57. Abgeordneter 

Jens Beeck 
(FDP) 

Wie ist der Sachstand zur Rechtsgrundlage für 
den barrierefreien Notruf gehörloser und schwer-
höriger Menschen, und was hat die Bundesregie-
rung hinsichtlich des barrierefreien Zugangs zum 
kostenlosen Ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 
der Telefonnummer 116117 der Kassenärztlichen 
Vereinigung (KV) bisher unternommen? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum 
vom 12. Oktober 2018 

Die derzeitige Rechtsgrundlage im TKG steht einem barrierefreien Zu-
gang zum Notruf nicht entgegen. Der Bund hat im Rahmen seiner Zu-
ständigkeit die Verfügbarkeit des Vermittlungsdienstes nach § 45 TKG 
auf eine jederzeitige Verfügbarkeit ausgedehnt, sodass auch Notrufe 
über diesen Weg rund um die Uhr möglich sind. Für Polizei, Feuerwehr, 
Rettungsdienst und Katastrophenbewältigung sind ausschließlich die 
Länder zuständig, sodass weitere, alternativ zum Sprachnotruf, barriere-
freie Zugangsmöglichkeiten zum Notruf in deren Zuständigkeitsbereich 
fallen. 

Bei dem Ärztlichen Bereitschaftsdienst der KV handelt es sich nicht um 
eine Notrufverbindung im Sinne des TKG, sondern um ein Angebot der 
KV. Daher fällt der barrierefreie Zugang zu diesem Dienst nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Bundesregierung. 
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58. Abgeordnete 
Sevim Dağdelen 
(DIE LINKE.) 

In welcher Höhe hat die Bundesregierung im drit-
ten Quartal 2018 Einzelausfuhrgenehmigungen 
für Rüstungsexporte Ägypten, Algerien, Bahrain, 
Jordanien, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien, den 
Vereinigten Arabischen Emiraten und der Türkei 
erteilt (sofern eine endgültige Auswertung noch 
nicht erfolgt ist, bitte die vorläufigen angeben), 
und um welche Rüstungsgüter handelte es sich 
(bitte mit Güterbeschreibung, jeweiliger Stück-
zahl und Wert auflisten)? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum 
vom 9. Oktober 2018 

Es liegen noch keine endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2018 vor. 
Die derzeit vorliegenden Angaben können sich durch Fehlerkorrekturen 
oder Nachmeldungen noch verändern. 

Die Bundesregierung verfolgt eine restriktive und verantwortungsvolle 
Rüstungsexportpolitik. Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüs-
tungsexporte entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall und im 
Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung unter Einbe-
ziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen. Grundlage hier-
für sind die rechtlichen Vorgaben des Gesetzes über die Kontrolle von 
Kriegswaffen (KrWaffKontrG), des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) 
und der Außenwirtschaftsverоrdnung (AWV) sowie die „Politischen 
Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und 
sonstigen Rüstungsgütern“ aus dem Jahr 2000, der „Gemeinsame Stand-
punkt des Rates der Europäischen Union vom 8. Dezember 2008 betref-
fend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtech-
nologie und Militärgütern“ und der Vertrag über den Waffenhandel 
(Arms Trade Treaty). Der Beachtung der Menschenrechte im Empfän-
gerland wird bei Rüstungsexportentscheidungen ein besonderes Ge-
wicht beigemessen. 
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Einzelausfuhrgenehmigungen wurden bezogen auf die Fragestellung im 
folgenden Umfang erteilt: 

Land Güterbeschreibung nach Positionen der  
Ausfuhrliste (AL-Position) 

Anzahl der Ge-
nehmigungen1 

Wert in Euro 

        
Ägypten A0004 2 1.504.939 
  A0005 7 51.831 
  A0009 2 177.937 
  A0010 6 6.144.687 
  A0011 6 2.250.313 
  A0016 2 104.415 
  A0021 6 32.509 
  A0022 1 * 
Ägypten, gesamt   27 10.266.636 
        
Algerien A0001 1 * 
  A0004 2 13.547 
  A0006 2 98.494.820 
  A0010 1 * 
  A0011 1 * 
  A0018 1 * 
Algerien, gesamt   7 98.562.010 
        
Bahrain A0001 1 * 
  A0006 1 * 
  A0010 1 * 
  A0011 1 * 
  A0013 1 * 
  A0022 1 * 
Bahrain, gesamt   5 724.079 
        
Jordanien A0001 5 168.807 
  A0002 1 * 
  A0003 2 314.000 
  A0005 1 * 
  A0006 1 * 
  A0008 2 451 
  A0013 2 2 
  A0014 1 * 
  A0022 1 * 
Jordanien, gesamt   12 2.743.610 
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Land Güterbeschreibung nach Positionen der  
Ausfuhrliste (AL-Position) 

Anzahl der Ge-
nehmigungen1 

Wert in Euro 

Katar A0003 1 * 
  A0005 2 1.677.177 
  A0006 1 * 
  A0010 1 * 
  A0011 1 * 
  A0016 6 359.279 
  A0017 1 * 
  A0022 1 * 
Katar, gesamt   13 3.263.916 
        
Kuwait A0001 14 58.896 
  A0005 1 * 
  A0006 1 * 
  A0007 1 * 
  A0008 1 * 
  A0011 1 * 
  A0015 1 * 
  A0021 1 * 
Kuwait, gesamt   20 969.468 
        
Saudi-Arabien A0005 1 * 
  A0006 1 * 
  A0010 5 130.744 
  A0011 1 * 
  A0014 2 448.000 
Saudi-Arabien, gesamt   9 254.548.874 
        
Türkei A0005 3 216.290 
  A0011 8 271.276 
  A0021 1 * 
Türkei, gesamt   11 498.623 
        
Vereinigte Arabische Emirate A0001 12 125.349 
  A0003 3 8.735 
  A0006 3 4.898.948 
  A0022 1 * 
Vereinigte Arabische Emirate, gesamt   17 5.033.186 

1 Abweichungen zwischen der Summe der Anzahl der Genehmigungen pro AL-Position und der Gesamtanzahl der Genehmigungen pro 
Land können sich dadurch ergeben, dass Genehmigungen Güter aus unterschiedlichen AL-Positionen beinhalten können. 

* Die Bundesregierung folgt dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21. Oktober 2014 (BVerfGE 137, 185) und sieht zur Ge-
währleistung des Schutzes von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen von Wertangaben für einzelne Genehmigungen ab, wenn diese 
Angaben Rückschlüsse auf die Preisgestaltung von Gütern der exportierenden Unternehmen ermöglichen können. 
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59. Abgeordnete 
Katharina Dröge 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Auf welchem (direkten oder indirekten) Weg 
plant die Bundesregierung das Vattenfall-Verfah-
ren (ICSID-Fall ARB/12/12) nun dem Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) vorzulegen, da das 
Schiedstribunal den Antrag der Bundesrepublik 
Deutschland, das Verfahren auszusetzen und dem 
EuGH zur Klärung vorzulegen, abgelehnt hat 
(Antwort auf die Mündliche Frage 62 der Frage-
stunde des Deutschen Bundestages am 26. Sep-
tember 2018), und wie bewertet die Bundesregie-
rung die Möglichkeit, einen Schiedsvertrag zwi-
schen Schweden und Deutschland mit dem EuGH 
als Schiedsrichter zu schließen um den Fall dem 
EuGH vorzulegen? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum 
vom 5. Oktober 2018 

Die Bundesregierung verweist auf ihren Schriftbericht Nr. 24 an den 
Bundestag, insbesondere auf Anlage 1. Dieser wurde am 25. September 
2018 von der Bundesregierung an die Geheimschutzstelle des Deutschen 
Bundestages übermittelt. 

 
60. Abgeordneter 

Stefan Gelbhaar 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie bewertet die Bundesregierung die rechtliche 
Möglichkeit, als Vergabekriterium für öffentliche 
Aufträge einzuführen, Lkw-Abbiegeassistenten 
bei Lkw-Fahrten einzusetzen, und, im Falle einer 
positiven Bewertung, welche Schritte plant die 
Bundesregierung zur Umsetzung? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum 
vom 9. Oktober 2018 

Bereits nach geltendem Vergaberecht ist es ohne weiteres möglich, dass 
öffentliche Auftraggeber bei der Beschaffung von Lkw-Fahrten vorge-
ben, nur Lkws mit Lkw-Abbiegeassistenten für die Ausführung dieser 
Dienstleistung einzusetzen. Diese Vorgabe ist eine zulässige Ausfüh-
rungsbedingung, die in der Auftragsbekanntmachung oder den Vergabe-
unterlagen veröffentlicht werden müsste. Ebenso ist es bereits nach gel-
tendem Vergaberecht zulässig, dass öffentliche Auftraggeber bei der Be-
schaffung von Lkws im Rahmen der Leistungsbeschreibung vorgeben, 
dass die Lkws mit Abbiegeassistenten ausgestattet sein müssen. Die 
Bundesregierung plant derzeit keine über diese schon bestehenden 
vergaberechtlichen Möglichkeiten hinausgehende, generelle Verpflich-
tung der öffentlichen Auftraggeber zur Vorgabe des Einsatzes von Lkw-
Abbiegeassistenten bei Vergabeverfahren. 
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61. Abgeordneter 
Oliver Krischer 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Verbraucherbeschwerden sind bis Ende 
September 2018 bei der Bundesnetzagentur we-
gen unerlaubter Telefonanrufe eingegangen (bitte 
auch vorläufige Zahl angeben), und wie hoch ist 
die Quote der tatsächlich bezahlten Bußgelder in 
diesem Bereich, wenn man die vergangenen Jahre 
betrachtet? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum 
vom 9. Oktober 2018 

Im Jahr 2018 sind bis Ende September 2018 bei der Bundesnetzagentur 
47 305 Verbraucherbeschwerden zu unerlaubten Werbeanrufen einge-
gangen. 

Zur Quote der tatsächlich beglichenen Bußgelder wird darauf hingewie-
sen, dass die Begleichung der Bußgelder immer dann außerhalb der 
Kontroll- und Kenntnissphäre der Bundesnetzagentur liegt, wenn nach 
einem Einspruch über das Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit abschlie-
ßend im Gerichtsverfahren entschieden wird. In diesen Fällen erfolgt die 
Begleichung der Bußgeldsumme an die Gerichtskasse und damit an den 
Landeshaushalt Nordrhein-Westfalen. Das Inkasso ist für die Bundes-
netzagentur, die im gerichtlichen Verfahren aktuell keine eigenen Ver-
fahrensrechte besitzt, in diesen Fällen nicht nachverfolgbar. Die nach-
stehende Aufstellung bezieht sich daher nur auf die Bußgelder, bei denen 
ein Zahlungseingang gegenüber der Bundesnetzagentur zu erfolgen hat. 
Hinsichtlich der Begleichung der in diesen Verfahren in den letzten Jah-
ren festgesetzten Bußgelder kann Folgendes mitgeteilt werden: 

Kalenderjahr Zahlungsquote 
2016 69,71 % 
2017 93 % 
Bis 10/2018 100 % 

In den Kalenderjahren 2016 und 2017 resultieren die geringeren Zah-
lungsquoten entweder aus fruchtlosen Pfändungen oder der Insolvenz 
des Bußgeldadressaten. 
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62. Abgeordneter 
Oliver Krischer 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Spielzeuge wurden nach Wissen der 
Bundesregierung von den Bundesländern auf-
grund bedenklicher PAK-Werte (polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe) seit dem Januar 
2014 aus dem Verkehr gezogen, und aus welchen 
Ländern kamen nach Kenntnis der Bundesregie-
rung diese Spielzeuge? 

Antwort der Staatssekretärin Claudia Dörr-Voß 
vom 9. Oktober 2018 

Die Bundesländer führen die deutsche Marktüberwachung von Spiel-
zeug in eigener Zuständigkeit durch. Auf Bundesebene liegen daher di-
rekt keine Kenntnisse darüber vor, wie viele Spielzeuge von den Bun-
desländern aufgrund bedenklicher PAK-Werte seit Januar 2014 aus dem 
Verkehr gezogen wurden und aus welchen Ländern diese kamen. 

Die deutschen Marktüberwachungsbehörden führen bei verdächtigen 
Produkten eine Risikobewertung durch. Ergibt die Risikobewertung, 
dass von dem Produkt ein „ernstes Risiko“ ausgeht, muss das Produkt 
vom Markt genommen werden. Die anderen Mitgliedstaaten der EU sind 
darüber in Kenntnis zu setzen. Dieser Informationsaustausch geschieht 
über das Schnellwarnsystem RAPEX (Rapid Exchange of Information 
System) der EU. Die Auswertung der RAPEX-Datenbank ergab, dass ab 
2014 die deutschen Marktüberwachungsbehörden insgesamt 85-mal ge-
fährliches Spielzeug meldeten. Bei sechs Meldungen waren zu hohe 
PAK-Werte der Grund. Der Grenzwert von PAK in Spielzeug und Ba-
byartikeln liegt bei 0,5 mg/kg. 



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 41 –  Drucksache 19/5155 

Tabelle: RAPEX-Meldungen deutscher Marktüberwachungsbehörden aufgrund zu hoher PAK-Werte in Spiel-
zeug seit 2014. 

Art des 
Spielzeuges 

RAPEX- 
Nummer 

Jahr der 
Meldung 

Herkunfts-
land 

Konzentra-
tion PAK 

Link zum Produkt 

Remote- 
controlled 
toy car 

A12/0768/17 2017 China 90 mg/kg https://ec.europa.eu/consumers/ 
consumerssafety/safetyproducts/ 
rapex/alerts/?event=viewProduct 
&reference=A12/0768/17 

Toy car A12/0716/17 2017 China 75 mg/kg https://ec.europa.eu/consumers/ 
consumerssafety/safetyproducts/ 
rapex/alerts/?event=viewProduct 
&reference=A12/0716/17 

Remote- 
controlled 
car 

A12/0633/17 2017 China 6.7 mg/kg https://ec.europa.eu/consumers/ 
consumerssafety/safetyproducts/ 
rapex/alerts/?event=viewProduct 
&reference=A12/0633/17 

Multigame 
(soccer) 
table 

A12/1076/16 2016 China 350 mg/kg https://ec.europa.eu/consumers/ 
consumerssafety/safetyproducts/ 
rapex/alerts/?event=viewProduct 
&reference=A12/1076/16 

Toy car A12/0857/16 2016 Hong Kong 179 mg/kg https://ec.europa.eu/consumers/ 
consumerssafety/safetyproducts/ 
rapex/alerts/?event=viewProduct 
&reference=A12/0857/16 

Toy car A12/0770/14 2014 China 874.5 mg/kg https://ec.europa.eu/consumers/ 
consumerssafety/safetyproducts/ 
rapex/alerts/?event=viewProduct 
&reference=A12/0770/14 

Die europäische Chemikalienverordnung REACH enthält Beschrän-
kungsregelungen für acht Stoffe der Gruppe der PAK. Laut Eintrag 
Nr. 50 im REACH-Anhang XVII dürfen seit dem 27. Dezember 2015 
die Kunststoff- und Gummibestandteile von Spielzeug nicht mehr als 
0,5 mg/kg von einem der gelisteten PAK-Stoffe enthalten. Der Europäi-
schen Kommission oblag eine Überprüfungspflicht für diese Regelun-
gen zum Ende des Jahres 2017, ein diesbezüglicher Überprüfungsbericht 
liegt aber noch nicht vor. 

Die Überwachung entsprechender Produkte obliegt in Deutschland nach 
dem föderalen Prinzip den Bundesländern. 

Um der Europäischen Kommission zur Überprüfung aktuelle Ergebnisse 
aus der nationalen Überwachung liefern zu können, stimmten die Che-
mikalienfachbehörden des Bundes mit den Ländervollzugsbehörden für 
das Jahr 2017 ein PAK-Monitoring ab. Der Bundesregierung liegt daher 
ein Bericht des Bundesinstituts für Risikobewertung vor, in dem eine 
Auswertung dieses Monitorings dargestellt ist. Grundlage dafür war eine 
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Überprüfung der PAK-Gehalte von 35 Spielzeugstichproben, bestehend 
aus Gummi oder Elastomeren, auf dem deutschen Markt durch offizielle 
Kontrolllaboratorien der Bundesländer im Jahr 2017. Von den 35 unter-
suchten Spielzeugen wurden in drei Proben einzelne PAK in Konzentra-
tionen von mehr als 0,5 mg/kg nachgewiesen. Es handelte sich dabei um 
zwei Spielzeugautos unbekannter Herkunft sowie ein Ballspiel aus 
China. 

 
63. Abgeordneter 

Christian Kühn 
(Tübingen) 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung 
der volkswirtschaftliche Gesamtschaden wegen 
Bauschäden bzw. -mängeln an Gebäuden durch 
unsachgemäße Ausführung, und plant die Bun-
desregierung diesbezüglich die Einführung einer 
Statistik? 

Antwort des Staatssekretärs Dr. Ulrich Nußbaum 
vom 9. Oktober 2018 

Der Bundesregierung liegen keine Zahlen zum volkswirtschaftlichen 
Gesamtschaden wegen Bauschäden bzw. Baumängeln an Gebäuden vor. 
Die Bundesregierung plant derzeit keine Einführung einer diesbezügli-
chen Statistik. 

 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz 
und für Verbraucherschutz 

64. Abgeordneter 
Dr. Jens 
Brandenburg 
(Rhein-Neckar) 
(FDP) 

Wie ist die zeitliche und inhaltliche Planung der 
Bundesregierung zur Umsetzung der im Koaliti-
onsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD ange-
kündigten gesetzlichen Verankerung der Unzu-
lässigkeit geschlechtsangleichender medizini-
scher Eingriffe an Kindern, sofern sie nicht auf-
schiebbar und zur Abwendung von Lebensgefahr 
notwendig sind? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange 
vom 11. Oktober 2018 

Entsprechend dem Koalitionsvertrag wird das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz einen Referentenentwurf zur Klarstel-
lung des Verbots von geschlechtsangleichenden Maßnahmen an Kindern 
vorlegen. Ziel des Entwurfs wird es sein, Kinder mit Varianten der Ge-
schlechtsentwicklung zu schützen. Der Koalitionsvertrag von CDU, 
CSU und SPD vom 12. März 2018 sieht vor, gesetzlich klarzustellen, 
„dass geschlechtsangleichende medizinische Eingriffe an Kindern nur in 
unaufschiebbaren Fällen und zur Abwendung von Lebensgefahr zulässig 
sind“ (S. 21, Zeilen 797 bis 799). Aus Sicht des Bundesministeriums der 
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Justiz und für Verbraucherschutz besteht hinsichtlich der Details einer 
solchen Regelung insbesondere auch im Hinblick auf ihre medizini-
schen, verfassungsrechtlichen, kindschaftsrechtlichen und verfahrens-
rechtlichen Implikationen noch Klärungsbedarf. Aus diesem Grund fin-
det am 16. Oktober 2018 im Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz ein interdisziplinärer Fachtag statt, der die Gelegenheit 
bieten soll, die noch offenen Fragen mit Sachverständigen und Betroffe-
nen zu erörtern. Aufbauend auf den Ergebnissen des Fachtags wird dann 
zügig ein Gesetzentwurf erarbeitet werden. 

 
65. Abgeordnete 

Jutta Krellmann 
(DIE LINKE.) 

Was erhofft sich die Bundesregierung von dem 
„Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/943 zum Schutz von Geschäftsgeheimnis-
sen vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswid-
riger Nutzung und Offenlegung“, das im Juli 
2017 als Gesetzentwurf vom Bundeskabinett ver-
abschiedet wurde, und welche genauen Änderun-
gen ergeben sich durch die Anpassung an die EU-
Vorgabe gegenüber der bisherigen Gesetzeslage 
in Deutschland (bitte gegenüberstellen)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange 
vom 11. Oktober 2018 

Die Richtlinie (EU) 2016/943 vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertrau-
lichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Ge-
schäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger 
Nutzung und Offenlegung ist nach ihrem Artikel 19 Absatz 1 Satz 1 
zwingend in deutsches Recht umzusetzen. Die mit dem vom Bundeska-
binett am 18. Juli 2018 beschlossenen Regierungsentwurf einhergehen-
den Rechtsänderungen werden in der betreffenden, öffentlich zugängli-
chen Bundesratsdrucksache 382/18 ausführlich dargestellt. 

Der Gesetzentwurf enthält präzise Regelungen, die Rechts- und Pla-
nungssicherheit schaffen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass der 
Entwurf ein interessengerechtes, ausdifferenziertes und kohärentes Haf-
tungssystem beinhaltet, das den Schutz von Whistleblowern und Journa-
listen verbessert und zudem sachgerechte Regelungen zum Schutz der 
Rechte der Arbeitnehmervertretungen beinhaltet. Gleichzeitig verbes-
sern die getroffenen Regelungen auch die Attraktivität Deutschlands als 
Standort für innovationsstarke, oftmals auch kleinere und mittlere Un-
ternehmen, deren Geschäftsmodell ganz wesentlich von einem effekti-
ven Schutz ihres kreativen Potenzials abhängt. 
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66. Abgeordnete 
Jutta Krellmann 
(DIE LINKE.) 

Teilt die Bundesregierung die Einschätzung, dass 
mit dem geplanten Gesetz die Arbeit von Arbeit-
nehmervertretungen erschwert wird, insbeson-
dere indem Unternehmensvertretern die einsei-
tige Definitionshoheit darüber eingeräumt wird, 
was als Geschäftsgeheimnis gilt und was nicht 
(bitte begründen)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange 
vom 11. Oktober 2018 

Die Einschätzung, dass mit dem geplanten Gesetz die Arbeit von Arbeit-
nehmervertretungen erschwert wird, insbesondere indem Unterneh-
mensvertretern die einseitige Definitionshoheit darüber eingeräumt 
wird, was als Geschäftsgeheimnis gilt und was nicht, wird von der Bun-
desregierung nicht geteilt. Insbesondere kann der Arbeitgeber nicht pau-
schal Informationen zu Geschäftsgeheimnissen erklären. Ausweislich 
der Begründung des Gesetzentwurfs ist Grundlage der Definition des 
Geschäftsgeheimnisses, dass sie Informationen abdeckt, bei denen so-
wohl ein legitimes Interesse an ihrer Geheimhaltung besteht als auch die 
legitime Erwartung, dass diese Vertraulichkeit gewahrt wird, was auch 
im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung zum Begriff des Ge-
schäftsgeheimnisses steht. 

 
67. Abgeordneter 

Hansjörg Müller 
(AfD) 

Hat die Bundesregierung darüber Kenntnis, dass, 
wie auf der Online-Plattform/Auskunftei www. 
kompany.de ersichtlich, welche gemäß eigenen 
Angaben Echtzeitzugriff auf amtliche Handelsre-
gisterinformationen einschließlich hinterlegter 
Firmendokumente hat, „Deutscher Bundes-
tag/Bundesrepublik Deutschland“ als eingetra-
gene Firma mit „protokolliertem Sitz“ wie folgt: 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin unter Firmen-
buchnummer 0833.759.342 in belgischen Regis-
tern geführt wird; und falls ja, wer könnte nach 
Einschätzung der Bundesregierung diesen Ein-
trag veranlasst haben? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange 
vom 11. Oktober 2018 

Die Bundesregierung hat keine Kenntnis darüber, welche Daten im Ein-
zelnen auf privat betriebenen Plattformen wie www.kompany.de, die 
Unternehmensinformationen anbieten, enthalten sind. 

Jedermann kann durch Einsicht in das belgische Unternehmensregister 
feststellen, dass dort das „Unternehmen“ „Deutscher Bundestag“ mit der 
Adresse „Platz der Republik 1, 11011 Berlin“ eingetragen ist. Den Er-
läuterungen auf der Webseite des belgischen Unternehmensregisters 
bzw. der Beschreibung dieses Registers auf dem Europäischen Jus-
tizportal kann entnommen werden, dass im belgischen Unternehmensre-
gister nicht nur Unternehmen eingetragen werden, sondern z. B. auch 
juristische Personen nach ausländischem oder internationalem Recht, die 
in Belgien einen Sitz haben oder sich kraft der belgischen Gesetzgebung 
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eintragen müssen. Eine Nachfrage beim belgischen Unternehmensregis-
ter ergab, dass die Eintragung wegen der Eigenschaft „Arbeitgeber“ vom 
belgischen Landesamt für Soziale Sicherheit (dieses erhebt und verwal-
tet die Arbeitgeber- und Arbeitnehmersozialbeiträge) für die Niederlas-
sungseinheit „Square de Meeûs 40, 1000 Bruxelles“ (dies ist die An-
schrift des  Verbindungsbüros des Deutschen Bundestages in Brüssel) 
veranlasst wurde. 

 
68. Abgeordneter 

Hansjörg Müller 
(AfD) 

Kann die Bundesregierung jeglichen Zweifel be-
seitigen, dass der Eintrag ggf. nicht von amtlicher 
Stelle erfolgte, also irrtümlicherweise oder in be-
trügerischer Weise erfolgte, und was gedenkt die 
Bundesregierung in einem solchen Fall zu tun, 
um den Urheber zu ermitteln und ggf. strafrecht-
lich zu verfolgen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Christian Lange 
vom 11. Oktober 2018 

Wie oben ausgeführt, hat eine Nachfrage beim belgischen Unterneh-
mensregister ergeben, dass die Eintragung vom belgischen Landesamt 
für Soziale Sicherheit veranlasst wurde. 

 
69. Abgeordneter 

Dr. Gerhard Schick 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Pfändungsschutzkonten gibt es nach 
Kenntnis der Bundesregierung in Deutschland 
(bspw. auf Grundlage von Daten der SCHUFA 
Holding AG), und welchen Handlungsbedarf 
sieht die Bundesregierung im Bereich dieser 
Konten auch im Zusammenhang mit den Ergeb-
nissen der seit Anfang Februar 2016 vorliegenden 
Evaluation (www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/ 
DE/2016/02162016_Evaluierung_PKonto.html)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Rita Hagl-Kehl 
vom 9. Oktober 2018 

Zum 1. Januar 2015 bestanden nach dem im Jahre 2016 vorgelegten 
Schlussbericht über die Evaluierung des Gesetzes zur Reform des Kon-
topfändungsschutzes (vgl. dort S. 14 und 15) rund 1,817 Millionen Pfän-
dungsschutzkonten in Deutschland. 

Der Schlussbericht hat ergeben, dass sich das Pfändungsschutzkonto seit 
seiner Einführung im Jahre 2010 bewährt hat, aber noch in einzelnen 
Bereichen Verbesserungsbedarf besteht. Zur Lösung der in dem Schluss-
bericht angesprochenen Probleme arbeitet das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz derzeit an einem Diskussionsentwurf. 
Dieser Entwurf wird derzeit im Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz abgestimmt. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales 

70. Abgeordneter 
Matthias W. 
Birkwald 
(DIE LINKE.) 

Wie viele Personen haben seit Inkrafttreten von 
§ 41a des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB XII) aufgrund dieser Vorschrift keine Leis-
tungen erhalten, und über welche Zeiträume er-
streckten sich die Leistungsausschlüsse (bitte 
Werte für das Bundesgebiet, die Bundesländer 
und die Grundsicherungsträger angeben)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese 
vom 15. Oktober 2018 

Bei dem in der Frage als „Leistungsausschlüsse“ nach § 41a SGB XII 
bezeichneten Sachverhalt handelt es sich um eine Unterbrechung der 
Leistungsgewährung. Der Leistungsanspruch ruht, wenn sich Leistungs-
berechtigte länger als vier Wochen ununterbrochen im Ausland aufhal-
ten. Mit Ablauf der vierten Woche des ununterbrochenen Auslandsauf-
enthalts wird die Leistungsgewährung bis zu dem Tag unterbrochen, für 
den eine leistungsberechtigte Person die Rückkehr ins Inland nachge-
wiesen hat. Der Leistungsanspruch ruht damit nach einem durchgehen-
den Auslandsaufenthalt von mehr als 28 Tagen, gerechnet von dem auf 
den Tag der Abreise (Grenzübertritt) folgenden Tag. Das Ruhen gilt bis 
zum Vortag der nachgewiesenen Rückkehr nach Deutschland; für die 
Wiederaufnahme der Zahlungen ist kein zusätzlicher Antrag erforder-
lich. 

Die Anzahl der sich aus § 41a SGB XII ergebenden Unterbrechungen in 
der Leistungsgewährung wird nicht statistisch erfasst, weshalb auch 
keine Angaben über die jeweiligen Zeiträume vorliegen. Statistische Da-
ten über die Leistungsgewährung der das Vierte Kapitel des SGB XII 
ausführenden Träger werden von der Bundesstatistik nicht ausgewiesen. 

 
71. Abgeordneter 

Mario Mieruch 
(fraktionslos) 

Worin liegen nach Auffassung der Bundesregie-
rung die Gründe, dass Pflegekräfte in den neuen 
Bundesländern nach Tarif immer noch weniger 
verdienen und längere Wochenarbeitszeiten ha-
ben als ihre Kollegen in den alten Ländern, und 
bis wann plant die Bundesregierung, diesen Un-
terschied abzustellen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme 
vom 16. Oktober 2018 

Die Festlegung von Arbeitsbedingungen in Tarifverträgen obliegt den 
Tarifvertragsparteien der Branche. Aufgrund der verfassungsrechtlich 
geschützten Tarifautonomie vereinbaren die Tarifvertragsparteien tarif-
vertragliche Regelungen grundsätzlich autonom, das heißt, frei von 
staatlicher Einwirkung. 
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Gleichwohl können staatlicherseits unter anderem Mindestentgelte fest-
gesetzt werden. So gilt im Bereich der Pflege seit dem Jahr 2010 ein 
Pflegemindestlohn (aktuell die Dritte Verordnung über zwingende Ar-
beitsbedingungen für die Pflegebranche vom 1. August 2017). 

Grundlage für diese wie auch die vorangehenden Verordnungen war der 
Beschluss einer – unabhängigen – Pflegekommission, in der Vertreter 
der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite in der Pflege über be-
stimmte Arbeitsbedingungen in der Pflege beraten. Das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales hat die im Beschluss der letzten Pflegekom-
mission empfohlenen Mindestentgelte durch Erlass der oben genannten 
Rechtsverordnung verbindlich gemacht; eine inhaltliche Abänderung 
des Kommissionsbeschlusses wie z. B. eine Korrektur der regionalen 
Unterschiede in der Lohnhöhe ist dem Verordnungsgeber dabei nicht 
möglich. Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 
12. März 2018 sieht deshalb die Bitte an die nächste Pflegekommission 
vor, sich zeitnah mit der Angleichung des Pflegemindestlohns in Ost und 
West zu befassen. 

Zudem erarbeiten die Bundesministerien für Arbeit und Soziales, für Ge-
sundheit und für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in der Konzer-
tierten Aktion Pflege gemeinsam mit den maßgeblichen Akteuren dieses 
Bereichs konkrete Maßnahmen, um den Arbeitsalltag und die Arbeits-
bedingungen von Pflegekräften spürbar zu verbessern, die Pflegekräfte 
zu entlasten und die Ausbildung in der Pflege zu stärken. Gegenstand 
einer Arbeitsgruppe sind die Entlohnungsbedingungen in der Pflege und 
damit auch die Stärkung der Tarifstruktur. 

 
72. Abgeordneter 

Johannes Vogel 
(Olpe) 
(FDP) 

Durch wen ist die Verwaltung der Mittel in der 
Rücklage „Demografievorsorge Rente“ (Demo-
grafiefonds) vorgesehen, und wie hoch werden 
seitens der Bundesregierung gegenwärtig die Zu- 
und Abflüsse in den bzw. aus dem Fonds für die 
Jahre 2021 bis 2025 kalkuliert (bitte nach Jahren 
aufschlüsseln)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese 
vom 11. Oktober 2018 

Mit dem Entwurf eines Gesetzes über Leistungsverbesserungen und Sta-
bilisierung in der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Leistungsver-
besserungs- und -Stabilisierungsgesetz) wird eine Beitragssatzgarantie 
eingeführt, um die Beitragssatzobergrenze von 20 Prozent abzusichern, 
indem bei Bedarf weitere Bundesmittel an die Rentenversicherung ge-
leistet werden. Der Gesetzentwurf regelt die Beitragssatzgarantie in dem 
neuen § 287 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch. Dies gilt uneinge-
schränkt und wird ggf. über eine Erhöhung des zusätzlichen Bundeszu-
schusses durch Steuermittel umgesetzt. 

Dafür wird im Bundeshaushalt ab dem Jahr 2021 eine Rücklage „Demo-
grafievorsorge Rente“ gebildet, die von 2021 bis 2024 jährlich mit 2 Mil-
liarden Euro (insgesamt also 8 Milliarden Euro) befüllt wird. Diese 
Rücklage bedarf keiner Verwaltung. Derzeit wird davon ausgegangen, 
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dass zur Einhaltung der Beitragssatzgarantie im Jahr 2025 eine Ent-
nahme aus der Demografierücklage erforderlich sein wird (siehe Ant-
wort zu Frage 73). 

 
73. Abgeordneter 

Johannes Vogel 
(Olpe) 
(FDP) 

Welchen Anteil der bei Beibehaltung der sog. 
doppelten Haltelinie (Rentenniveau bei 48 Pro-
zent und Beitragssatz bei 20 Prozent) entstehen-
den Mehrausgaben plant die Bundesregierung 
jährlich durch die Rücklage „Demografievor-
sorge Rente“ (Demografiefonds) abzudecken, 
und bis zu welchem Zeitpunkt rechnet die Bun-
desregierung nach derzeitigem Stand mit der De-
ckung der Mehrausgaben durch diese Rücklage 
(bitte aufschlüsseln nach anfallenden Kosten und 
durch den Demografiefonds finanzierten Anteilen 
für die Jahre von 2024 bis 2030)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese 
vom 11. Oktober 2018 

Die im Entwurf des RV-Leistungsverbesserungs- und -Stabilisierungs-
gesetzes vorgesehenen Leistungsverbesserungen einschließlich der Ein-
haltung der doppelten Haltelinie werden zu einem Teil über eine stärkere 
Beteiligung des Bundes finanziert. Dies ergibt sich zum einen unmittel-
bar aufgrund der gesetzlichen Vorschriften zur Ermittlung der bereits 
bestehenden Bundesmittel (Beiträge für Kindererziehungszeiten und all-
gemeiner Bundeszuschuss). 

Zum anderen wird über den Bundeshaushalt die Beitragssatzobergrenze 
von 20 Prozent durch Sonderzahlungen und eine Beitragssatzgarantie 
gewährleistet. Der Bund leistet in den Jahren von 2022 bis 2025 Sonder-
zahlungen in Höhe von zunächst 500 Millionen Euro je Jahr an die all-
gemeine Rentenversicherung, die entsprechend den Regelungen für den 
allgemeinen Bundeszuschuss in den Jahren von 2023 bis 2025 fortge-
schrieben werden. Diese zusätzlichen Bundesmittel werden bis zum Jahr 
2025 ausschließlich für die Einhaltung der Beitragssatzobergrenze von 
20 Prozent verwendet. Ferner weist der Gesetzentwurf für den Bundes-
haushalt im Jahr 2025 eine Inanspruchnahme der Beitragssatzgarantie in 
Höhe von 4,9 Milliarden Euro aus. 

Für die Zeit nach dem Jahr 2025 ist es Aufgabe der Kommission „Ver-
lässlicher Generationenvertrag“, sich mit den Herausforderungen der 
nachhaltigen Sicherung und Fortentwicklung der gesetzlichen Renten-
versicherung und der beiden weiteren Rentensäulen zu befassen. Sie soll 
eine Empfehlung für einen verlässlichen Generationenvertrag bis zum 
März 2020 vorlegen. 
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung 

74. Abgeordneter 
Matthias Höhn 
(DIE LINKE.) 

Welche Daten in welchem Zeitraum erfasst die 
Computersoftware der Bundeswehr zur materiel-
len Einsatzbereitschaft der Hauptwaffensysteme? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Peter Tauber 
vom 15. Oktober 2018 

Mit dem System SASPF (Standard-Anwendungs-Software-Produkt-Fa-
milien) verfügen die Streitkräfte über ein integriertes Datenverarbei-
tungsverfahren, in dem alle notwendigen Rohdaten für die Unterstüt-
zung der unterschiedlichen Hauptprozesse (z. B. Rüstung/Logistik, 
Rechnungswesen etc.) grundsätzlich verfügbar sind. 

In der Auswertung dieser Rohdaten ermöglicht die Digitalisierung Mel-
dewesen Materielle Einsatzbereitschaft (DMME) eine organisations-
übergreifende und einheitliche Erstellung der monatlichen Lage Materi-
elle Einsatzbereitschaft der Hauptwaffensysteme der Bundeswehr. Als 
wesentliche Kennzahlen werden für die jeweiligen Hauptwaffensysteme 
die Kennzahlen Gesamtbestand Bundeswehr, Verfügungsbestand, „Ein-
satzbereiter Bestand“ sowie Instandsetzungs-, Transit- und Depotbe-
stand ermittelt und monatlich aufbereitet. Betrachtungsgegenstand ist 
dabei jeweils die gesamte „Flotte“, nicht das Einzelsystem. 

Aufbauend auf den DMME-Daten erfolgt die notwendige ausführliche 
Bewertung durch die Inspekteure der militärischen Organisationsberei-
che. Daraus wird durch das BMVg der jährliche Bericht zur materiellen 
Einsatzbereitschaft der Hauptwaffensysteme der Bundeswehr erstellt 
und zu Beginn des Folgejahres an den Verteidigungsausschuss übermit-
telt. 

 
75. Abgeordneter 

Sören Pellmann 
(DIE LINKE.) 

Wie viele Vorfälle/Vergehen mit rechtsextremem 
Hintergrund sind der Bundesregierung innerhalb 
der Bundeswehr in den Jahren 2015, 2016, 2017 
und 2018 bekannt, und welche Maßnahmen wur-
den in der Vergangenheit zur Senkung dieser er-
griffen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn 
vom 17. Oktober 2018 

Extremismus erfährt in der Bundeswehr keine Toleranz. Dies gilt sowohl 
für rechtsextremistische, linksextremistische als auch islamisch-extre-
mistische Hintergründe. Die Bundeswehr geht dagegen entschlossen und 
präventiv mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln vor. 

Dazu gehören folgende Maßnahmen:  
Seit dem 1. Juli 2017 wird jeder Bewerber vor Einstellung durch den 
Militärischen Abschirmdienst (MAD) überprüft. So wurden im Zeitraum 
von Juli 2017 bis Juli 2018 mehr als 16 000 Sicherheitsüberprüfungen 
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für Bewerber durchgeführt. Im Ergebnis wurde mehreren Personen auf-
grund eines extremistischen Hintergrundes der Eintritt in die Bundes-
wehr – und damit auch der Zugang zur Ausbildung an Kriegswaffen – 
verwehrt. Diese Überprüfung gilt auch für ungediente Bewerber, welche 
sich als Reservist in der Bundeswehr bewerben. Dies ist unter anderem 
der Fall in dem aktuell durch den Verband der Reservisten der Deutschen 
Bundeswehr e. V. und die Bundeswehr gemeinsam durchgeführten Pi-
lotprojekt zur Ausbildung Ungedienter. 

Bei allen Verdachtsfällen mit extremistischem Hintergrund aktiver An-
gehöriger der Bundeswehr werden Ermittlungen durch die Vorgesetzten 
eingeleitet und wird der MAD beteiligt. Die Bandbreite der Verdachts-
fälle mit extremistischem Hintergrund reicht dabei von dem sichtbaren 
Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole (in allen Spektren des Extremis-
mus) über eine mutmaßliche Mitgliedschaft in verbotenen Organisatio-
nen bis hin zum Eingang eines externen Schreibens mit extremistischem 
Hintergrund in einer Dienststelle der Bundeswehr. 

Alle Verdachtsfälle werden durch den MAD sorgfältig überprüft. An-
schließend kommt der MAD zu einer Bewertung, ob sich der Verdachts-
fall bestätigt oder nicht. Die zahlenmäßige Entwicklung der erfassten 
Verdachtsfälle im gesamten rechtsextremistischen Spektrum stellt sich 
für den betrachteten Zeitraum wie folgt dar: 

Neu aufgenommene Verdachtsfälle 
2015:   2016: 2017: III./2018: 
265 227 379 198 

Abgeschlossene Verdachtsfälle 
2015:   2016: 2017: III./2018: 
282 197 234 151 

Anzahl erkannter Rechtsextremisten 
2015: 2016: 2017: III./2018: 

4 3 6 2 

Unabhängig vom Ergebnis der Verdachtsfallbearbeitung werden in je-
dem Verdachtsfall interne Ermittlungen durch die Bundeswehr durchge-
führt. In jedem Fall wird gegen jegliche Erscheinungsform und jegliche 
Handlung mit rassistischen, menschenverachtenden oder extremisti-
schen Inhalten, auch schon im Ansatz, konsequent vorgegangen. Hierbei 
reicht das Spektrum von der disziplinaren Ahndung über ein Verbot der 
Ausübung des Dienstes bis hin zur Entlassung aus der Bundeswehr. 

Darüber hinaus hat die Bundeswehr im Rahmen der Inneren Führung 
zahlreiche und vielfältige Maßnahmen gegen jegliche Form von Extre-
mismus ergriffen: 

Die Bundeswehr versteht sich als Armee im demokratischen Rechts-
staat. Die Ausbildung der Bundeswehr ist darauf angelegt, dieses Selbst-
verständnis bei jedem einzelnen ihrer Angehörigen auszuprägen. So 
werden im Rahmen der Laufbahn-, Berufs- oder Rechtsausbildung die 
Bedeutung der Menschenwürde, des Rechtsstaatsprinzips und die fun-
damentalen Prinzipien eines demokratischen Staatswesens vermittelt. 
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Das Zentrum Innere Führung (ZInFü) als zentrale Einrichtung der Bun-
deswehr für Konzeption, Weiterentwicklung und Lehre der Inneren Füh-
rung fördert die Persönlichkeitsbildung aller Beschäftigten der Bundes-
wehr mit dieser Zielrichtung. Hierzu bietet das ZInFü allen Bundeswehr-
angehörigen vielfältige Maßnahmen, Kontakte und Materialien für  
Aus-, Fort- und Weiterbildungen an, die fortlaufend aktualisiert und wei-
terentwickelt werden. 

Die Bundeswehr räumt der Politischen Bildung einen hervorgehobenen 
Stellenwert ein. Neben den Vorgaben der Zentralen Dienstvorschrift 
(ZDv) A-2620/1 „Politische Bildung in der Bundeswehr“ zur Durchfüh-
rung der Politischen Bildung in verschiedenen Themenkreisen werden 
zusätzlich jährlich Schwerpunktthemenkreise herausgegeben, die durch 
die Vorgesetzten in der Praxis zu behandeln sind und die mit zivilen Bil-
dungsträgern abgestimmt werden (Netzwerk Politische Bildung). Die In-
formation über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Rassismus so-
wie politischen Extremismus ist dabei ein regelmäßiger Bestandteil der 
Politischen Bildung. 

Aktuell wird die ZDv A-2620/1 „Politische Bildung in der Bundeswehr“ 
überarbeitet. Sie soll gemeinsam mit ebenfalls neukonzipierten Vor-
schriften zur „Historischen Bildung in der Bundeswehr“, zur „Interkul-
turellen Bildung in der Bundeswehr“ und zur „Ethischen Bildung in der 
Bundeswehr“ eine Vorschriftenreihe umfassen, die Aufgaben, Grundla-
gen sowie Ziele von Bildung in der Bundeswehr im Sinne einer ganz-
heitlichen Persönlichkeitsbildung umfassend darstellt und festlegt. Die 
Information und Weiterbildung über alle Formen gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit (Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, Rassis-
mus, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung entlang der sexuellen Ori-
entierung, Abwertungen von bestimmten Gruppen etc.) sowie Erschei-
nungsformen des Extremismus und Extremismusprävention sind dabei 
unverändert integraler Bestandteil der Politischen Bildung in der Bun-
deswehr. 

Im Februar 2017 wurde beim „Stabselement Chancengerechtigkeit, 
Vielfalt und Inklusion“ die „Ansprechstelle Diskriminierung und Gewalt 
in der Bundeswehr“ eingerichtet. Sie richtet sich an alle aktiven und ehe-
maligen Bundeswehrangehörigen – zivil wie militärisch –, die Mobbing, 
Diskriminierung, körperliche oder seelische Gewalt innerhalb der Bun-
deswehr erfahren oder erfahren haben. Sie nimmt Hinweise entgegen 
und koordiniert bzw. steuert die Einzelfallprüfung, damit erforderliche 
Aufklärungs-, Verfolgungs-, Schutz- oder Hilfsmaßnahmen eingeleitet 
werden. 
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76. Abgeordneter 
Christian Sauter 
(FDP) 

Welche Relevanz sieht die Bundesregierung in 
dem Thema „Human Enhancement“ und dessen 
wehrmedizinischer Implikation für die Soldatin-
nen und Soldaten der Bundeswehr bzw. für die 
zukünftige Kriegsführung, und zu welchen ethi-
schen Bewertungen kommt die Bundesregierung 
in diesem Kontext? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Peter Tauber 
vom 18. Oktober 2018 

Unter dem Begriff „Human Enhancement“ werden Methoden verstan-
den, die dazu dienen, die Leistungsfähigkeit des Menschen zu verbes-
sern. „Human Enhancement“ ist nicht zuletzt aufgrund der noch nicht 
geklärten rechtlichen und ethischen Fragestellungen derzeit nicht Teil 
der Fähigkeitsentwicklung der Bundeswehr. 

Im Einzelplan 14 sind gegenwärtig keine Vorhaben zum Begriff „Hu-
man Enhancement“ enthalten. 

Um die Urteilsfähigkeit der Bundeswehr in Bezug auf die potenzielle 
Anwendung von „Human Enhancement“ zu stärken und um zukünftig 
sorgfältig abgewogene, ethisch und rechtlich einwandfreie Entscheidun-
gen treffen zu können, befasst sich ein wehrmedizinisches Forschungs-
vorhaben als Literaturarbeit mit dieser Thematik. Dabei wird auch zu 
untersuchen sein, welche Auswirkungen der Einsatz von Maßnahmen 
des „Human Enhancement“ durch potenzielle Gegner auf die eigenen 
Kräfte haben könnte. 

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des im Juni 2018 neu gegrün-
deten Beratungsgremiums Wehrmedizinische Ethik wurde vereinbart, 
dass das Thema „Human Enhancement“ ein wesentliches Thema zu-
künftiger Beratungen sein wird. 

 
77. Abgeordneter 

Christian Sauter 
(FDP) 

Welche organisatorischen Maßnahmen trifft das 
Verpflegungsamt der Bundeswehr, um den seege-
henden Einheiten der Marine (bitte wenn möglich 
nach einzelnen Schiffsklassen aufschlüsseln) eine 
optimale Versorgung in der Verpflegung zu ga-
rantieren? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn 
vom 16. Oktober 2018 

Die Verantwortung für die Bereitstellung von Verpflegung für militä-
risch besetzte Schiffe und Boote der Marine obliegt dem Marinekom-
mando in Eigenregie (als dafür verantwortlicher Lebensmittelunterneh-
mer im Sinne des Lebensmittelrechts). Zivil besetzte Schiffe der Marine 
beschaffen die Verpflegung im Rahmen ihrer Eigenbewirtschaftung. 

Dazu erstellt das militärische Verpflegungsfachpersonal (Verpflegungs-
bootsmann, Verpflegungsbeauftragter) der unterschiedlichen seegehen-
den Einheiten (Schiffsklassen) für die Dauer des Einsatzes/der Seefahrt  
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den Verpflegungsplan und ruft die benötigten Lebensmittel über die 
durch das Verpflegungsamt der Bundeswehr geschlossenen Rahmenver-
träge bei den deutschen Vertragspartnern ab. 

Im Verpflegungsplan werden die spezifischen Anforderungen der see-
gehenden Einheiten hinsichtlich Schichtdienst (Bereitstellung von Zu-
satzkost) und der besonderen körperlichen Anforderungen/Belastungen 
(festgesetzte ernährungsphysiologische Bezugswerte) berücksichtigt. 
Das Supply-Chain-Management der Verpflegung auf seegehenden Ein-
heiten und im Betrieb Inland unterscheidet sich grundsätzlich nicht. 

Die angeforderten Lebensmittel werden durch die Vertragspartner im 
Heimathafen (am Liegeplatz) zum festgelegten Liefertermin bereitge-
stellt. Im Ausland wird im Rahmen der Nachversorgung die Versorgung 
mit Lebensmitteln wie vorgenannt durchgeführt, sofern der Transport 
der Lebensmittel aufgrund der Reiseplanung der seegehenden Einheit 
sichergestellt werden kann (der Vorlauf beträgt hierfür sechs bis acht 
Wochen). Frische Lebensmittel oder Lebensmittel, die besonderen Ein-
fuhrbestimmungen oder sonstigen gesetzlichen Regelungen unterliegen, 
werden durch das Marinekommando Abteilung Einsatzunterstützung 
(EinsU32) über ortsansässige Schiffshändler beschafft. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft 

78. Abgeordnete 
Nicole Bauer 
(FDP) 

Ab wann plant die Bundesregierung, für die Jäger 
und Kreisverwaltungsbehörden Rechtssicherheit 
zu schaffen, indem sie die Nachtziel- und Wärme-
bildtechnik als waidgerechte Bejagungsform in 
das Bundesjagdgesetz (BJagdG) mit aufnimmt, 
und wenn sie dies nicht plant, warum nicht (bitte 
begründen)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Stübgen 
vom 9. Oktober 2018 

Eine Änderung des BJagdG mit dem Ziel der Aufnahme von Nachtziel- 
und Wärmebildtechnik steht aufgrund allgemeiner sicherheitspolitischer 
Erwägungen derzeit nicht zur Disposition. Die Jägerschaft erzielt mit 
den herkömmlichen und bewährten Jagdmethoden bereits Rekordstre-
cken beim Schwarzwild. Im Bedarfsfall steht z. B. mit dem Saufang eine 
weitere, im BJagdG bereits gesetzlich vorgesehene und effiziente Jagd-
methode zur Verfügung. 
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79. Abgeordnete 
Nicole Bauer 
(FDP) 

Wie hoch schätzt die Bundesregierung den Jagd-
erfolg hinsichtlich der Seuchenbekämpfung (Af-
rikanische Schweinepest) ein, der sich bei einer 
Anwendung von Nachtzieltechniken einstellen 
wird, verglichen mit der bisherigen Streckenent-
wicklung, und welche Konsequenzen drohen aus 
Sicht der Bundesregierung den Kreisverwal-
tungsbehörden und den Jägern, die die Nachtziel-
techniken freigeben bzw. anwenden? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Stübgen 
vom 9. Oktober 2018 

Schätzungen über eine höhere Streckenentwicklung wären reine Speku-
lation, an der sich die Bundesregierung nicht beteiligt. Nachtzieltechni-
ken dürfen im Rahmen der Jagdausübung nicht verwendet werden und 
stellen neben einem Verstoß gegen das BJagdG auch einen Verstoß ge-
gen das Waffengesetz dar. Die Bundesregierung geht davon aus, dass 
sich die Jäger wie auch die zuständigen Jagd- und Waffenbehörden 
rechtstreu verhalten. 

 
80. Abgeordnete 

Kersten Steinke 
(DIE LINKE.) 

Welche konkreten Überlegungen hat die Bundes-
regierung zu einem nationalen Förderinstrument 
zur finanziellen Unterstützung zum Erhalt der 
Weidetierhaltung und ihrer Arbeit für das Ge-
meinwohl, und falls keine, warum hält sie diese 
Förderung für nicht nötig? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Stübgen 
vom 9. Oktober 2018 

Die Weidetierhaltung leistet in Deutschland einen sehr großen und wich-
tigen Beitrag für die Landschaftspflege und die Erhaltung der Kultur-
landschaft. Zur Erfüllung dieser Leistungen ist eine angemessene finan-
zielle Förderung erforderlich. 

Ein wesentliches Element dafür sind die entkoppelten flächenbezogenen 
Direktzahlungen. Im Rahmen des deutschen Entkopplungsmodells wur-
den die ursprünglich sehr unterschiedlichen Förderbeträge zu regional 
einheitlichen Beträgen angeglichen. Das heißt, extensives Dauergrün-
land erhält heute die gleiche Förderung wie hochproduktives Ackerland. 
Von diesem Angleichungsprozess haben gerade extensiv wirtschaftende 
Weidetierhalter besonders profitiert. 

Neben den Direktzahlungen der 1. Säule steht in der 2. Säule der Ge-
meinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU ein breites Maßnahmenspektrum 
zur Verfügung. Dazu gehören die Ausgleichszulage für benachteiligte 
Gebiete, das Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP) sowie die 
Maßnahmen der markt- und standortangepassten sowie umweltgerech-
ten Landbewirtschaftung einschließlich des Vertragsnaturschutzes und 
der Landschaftspflege (MSUL). Dazu beschließen Bund und Länder im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ (GAK) gemeinsam einen Rahmenplan. Für die 
Umsetzung der GAK-Maßnahmen sind alleine die Länder zuständig; 
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ihnen obliegt die Umsetzung des GAK-Rahmenplans. GAK-Fördermaß-
nahmen, die in die Länderprogramme aufgenommen werden, werden an-
teilig vom Bund mitfinanziert. 

Mit Hilfe der Ausgleichszulage (AZ) für benachteiligte Gebiete oder des 
AFP können tierhaltende Landwirte, die eine Weidehaltung vornehmen, 
generell auch gefördert werden, wenn sie in benachteiligten Gebieten 
wirtschaften oder Investitionen in Stallbauten tätigen. Eine gezielte För-
derung der Weidehaltung ist mit der AZ oder dem AFP dagegen nicht 
möglich. 

Mit der MSUL-Maßnahme „Sommerweidehaltung“ wird die Weidehal-
tung von Milchkühen, deren Nachkommen in der Aufzuchtphase sowie 
von Mastrindern gefördert. 

Schaf- und ziegenhaltende Betriebe können u. a. Förderungen des Na-
turschutzes nutzen. Hier sind beispielhaft Maßnahmen einzelner Länder 
wie Vertragsnaturschutz (extensive Weidenutzung, Beweidung mit 
Schafen/Ziegen), Erhalt und Pflege von Biotopen (Weidepflege, Entbu-
schung von Weideflächen etc.) oder naturschutzgerechte Hütehaltung 
und Beweidung mit Schafen und Ziegen zu nennen. Nach Änderung des 
GAK-Gesetzes wurde der GAK-Rahmenplan 2018 um den Förderungs-
grundsatz „Vertragsnaturschutz“ erweitert, so dass die Länder bei Um-
setzung solcher Maßnahmen über die GAK nunmehr auch die anteilige 
Bundesfinanzierung nutzen können. 

Vor dem Hintergrund dieses umfangreichen Maßnahmenangebots ver-
folgt die Bundesregierung derzeit keine konkreten Überlegungen zu ei-
nem neuen nationalen Förderinstrument zur finanziellen Unterstützung 
zur Förderung der Weidetierhaltung. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 

81. Abgeordnete 
Nicole Bauer 
(FDP) 

Wie bewertet die Bundesregierung die einzelnen 
Maßnahmen aus § 2 des KiTa-Qualitäts- und  
-Teilhaberverbesserungsgesetzes (KiQuTG) hin-
sichtlich ihrer Bedeutung für die Qualitätssteige-
rung in der Kindertagesbetreuung (bitte erläu-
tern)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks 
vom 9. Oktober 2018 

Auf Grundlage des Beschlusses der Jugend- und Familienministerkon-
ferenz (JFMK) vom 19. Mai 2017 und des Qualitätsentwicklungsprozes-
ses, die dem Gesetzentwurf in der Fassung des Kabinettsbeschlusses 
vom 19. September 2018 zugrunde liegen, wurden Handlungsfelder und 
Maßnahmen erarbeitet, die sich im Entwurf eines Gesetzes zur Weiter-
entwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindestagesbetreuung 



Drucksache 19/5155  – 56 –  Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

(Gute-KiTa-Gesetz) wiederfinden. Diese Handlungsfelder und Maßnah-
men stellen einen Instrumentenkasten dar, aus dem die Länder anhand 
ihrer Stärken und Entwicklungsbedarfe auswählen können. 

Darüber hinaus kann sich die Bundesregierung nicht abschließend äu-
ßern, da sich das Gute-KiTa-Gesetz derzeit im parlamentarischen Ver-
fahren befindet. 

 
82. Abgeordnete 

Nicole Bauer 
(FDP) 

Anhand welcher Kennzahlen oder welcher ande-
ren Kriterien plant die Bundesregierung, die Qua-
litätssteigerung in der Kindertagesbetreuung bun-
desweit zu messen und zu vergleichen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Caren Marks 
vom 9. Oktober 2018 

Der Entwurf eines Gute-KiTa-Gesetzes in der Fassung des Kabinettsbe-
schlusses vom 19. September 2018 sieht ein jährliches Monitoring vor. 

Darüber hinaus kann sich die Bundesregierung nicht abschließend äu-
ßern, da sich das Gute-KiTa-Gesetz derzeit im parlamentarischen Ver-
fahren befindet. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Gesundheit 

83. Abgeordneter 
Jens Beeck 
(FDP) 

Kann die Bundesregierung bestätigen, dass 
18,4 Prozent aller Anträge für Vorsorge- und 
Reha-Leistungen von den Krankenkassen abge-
lehnt werden (laut BDH Bundesverband Rehabi-
litation, Kurier 7/8 2018, S. 18)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Thomas Gebhart 
vom 15. Oktober 2018 

Im Jahr 2017 wurden 17,8 Prozent aller Anträge für Vorsorge- und 
Reha-Leistungen von den Krankenkassen abgelehnt Dieser Wert ergibt 
sich aus Berechnungen mit den Fallzahlen der amtlichen Statistik KG 5. 
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84. Abgeordneter 
Jens Beeck 
(FDP) 

Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung der 
Stand der Überarbeitung der Rehabilitations-
Richtlinie durch den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA), und welche Position hat die Bun-
desregierung bezüglich angestrebter Änderungen, 
insbesondere bei der Bewilligungspraxis? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Thomas Gebhart 
vom 15. Oktober 2018 

Der G-BA als Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung in der ge-
setzlichen Krankenversicherung erarbeitet und ändert seine Richtlinien 
in eigener Verantwortung innerhalb des vorgegebenen gesetzlichen  
Rahmens. Eine Änderung der Rehabilitations-Richtlinie erfolgte zuletzt 
mit Beschluss vom 17. Mai 2018 zur Anpassung an das Bundesteilhabe-
gesetz, der am 4. August 2018 in Kraft getreten ist (www.g-ba.de/ 
informationen/beschluesse/3347/). 

Gegenwärtig findet nach Auskunft des G-BA kein Beratungsverfahren 
zu dieser Richtlinie statt. 

 
85. Abgeordneter 

Ottmar von Holtz 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Welche Organisationen werden im Haushaltstitel 
687 01 – 314 „Beiträge für internationale Organi-
sationen“ im Haushalt des Bundesministeriums 
für Gesundheit zusammengefasst, und wie viele 
Akteure und Initiativen aus dem Gesundheitsbe-
reich werden mit Beiträgen im Etat des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung und des Bundesministe-
riums für Gesundheit bedacht (bitte nach Bundes-
ministerium aufschlüsseln)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Weiss 
vom 10. Oktober 2018 

Im Haushalt des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) sind in Ka-
pitel 1505 Titel 687 01 „Beiträge an internationale Organisationen“ die 
Beiträge für folgende Organisationen enthalten: 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung (UNODC) 
Internationale Krebsforschungsagentur (IARC) 
Internationale Union für Krebsbekämpfung (Union internationale 
contre le cancer – UICC) 
Internationale Union gegen die Tuberkulose und Lungenkrankheiten 
(IUATLD) und International Tuberculosis Research Unit (TSRU) 
Tabakrahmenübereinkommen (FCTC) und Protokoll zur Unterbin-
dung des unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen 
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Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-
being (NDPHS) 
Weltverband der Krankenschwestern und Krankenpfleger (ICN) 
Pharmaceutical Co-operation Scheme (PIC/S) 

Die genannten Akteure und Initiativen erhalten aus dem Haushalt des 
BMG Beiträge. 

Aus dem Haushalt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) erhalten folgende Akteure und Initi-
ativen aus dem Gesundheitsbereich Beiträge: 

Globaler Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Mala-
ria (GFATM) 
Globale Impfallianz (GAVI) 
UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA) 
International Planned Parenthood Federation (IPPF) 
UNAIDS 
Das bei der WHO angesiedelte Special Programme for the Research 
and Training in Tropical Diseases (TDR) 
Pandemic Emergency Financing Facility (PEF) 

Aus dem Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
erhalten folgende acht Akteure und Initiativen aus dem Gesundheitsbe-
reich Beiträge: 

European Molecular Biology Laboratory (EMBL) 
European Molecular Biology Conference (EMBC) 
European Life-Science Infrastructure for Biological Information 
(ELIXIR) 
Human Frontier Science Program (HFSP) 
Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure 
(BBMRI ERIC) 
European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN) 
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) 
European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical 
Biology – EU-OPENSCREEN 
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86. Abgeordnete 
Dr. Kirsten 
Kappert-Gonther 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Bestätigt die Bundesregierung die Meldung, dass 
die Geschäftsstelle des Nationalen Aktionsbünd-
nisses für Menschen mit seltenen Erkrankungen 
(NAMSE) im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen ei-
ner Projektförderung des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums weiterfinanziert wird (https://kobinet-
nachrichten.org/de/1/nachrichten/38793/NAMSE- 
Geschäftsstelle-wird-weitergeführt.htm), und 
falls ja, in welcher Höhe werden hierfür Mittel be-
reitgestellt? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Weiss 
vom 15. Oktober 2018 

Die Geschäftsstelle des NAMSE wird im Haushaltsjahr 2019 im Rah-
men einer Projektförderung des BMG weiterfinanziert. Die Zuwendung 
des BMG mit einem Betrag von bis zu 202 625 Euro für Personal- und 
Sachkosten der Geschäftsstelle des NAMSE erfolgt an die Mukoviszi-
dose Institut gGmbH, die den neuen Förderantrag gestellt hat. 

 
87. Abgeordnete 

Maria 
Klein-Schmeink 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

In welcher Weise wird der im Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD vereinbarte Dialog 
zur Weiterentwicklung des E-Health-Gesetzes 
umgesetzt, und welche Akteure sollen daran be-
teiligt werden? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Thomas Gebhart 
vom 9. Oktober 2018 

Erste Maßnahmen zur Weiterentwicklung des E-Health-Gesetzes hat die 
Bundesregierung mit dem Entwurf eines Gesetzes für schnellere Ter-
mine und bessere Versorgung (Terminservice- und Versorgungsgesetz – 
TSVG) bereits auf den Weg gebracht. Der Entwurf sieht vor, die Kran-
kenkassen zu verpflichten, ihren Versicherten spätestens ab dem 1. Ja-
nuar 2021 eine nach den Vorgaben der Gesellschaft für Telematik zuge-
lassene einrichtungsübergreifende elektronische Patientenakte verfüg-
bar zu machen. Ferner wird für Versicherte die zusätzliche Möglichkeit 
geschaffen, für einen Zugriff auf ihre medizinischen Daten auch alterna-
tive Authentifizierungsverfahren – ohne Einsatz der elektronischen Ge-
sundheitskarte – nutzen zu können. Die Bundesregierung beabsichtigt 
weitere Schritte im Rahmen zukünftiger Gesetzgebungsvorhaben. Bei 
der Vorbereitung der gesetzlichen Maßnahmen werden – wie im Rah-
men von Gesetzgebungsverfahren üblich – die jeweils betroffenen Ak-
teure einbezogen. 
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88. Abgeordnete 
Kordula 
Schulz-Asche 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Inwieweit existieren nach Kenntnis der Bundes-
regierung im Bereich der Medizinprodukte of-
fene, verbindliche und herstellerneutrale Schnitt-
stellenstandards für bestimmte Implantate, wie 
etwa das Cochlea-Implantat, und falls nicht, wird 
sich die Bundesregierung dafür einsetzen, solche 
Standards zu schaffen? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Sabine Weiss 
vom 11. Oktober 2018 

Der Bundesregierung sind keine „offenen, verbindlichen und hersteller-
neutralen Schnittstellenstandards für implantierbare Medizinprodukte“ 
(wie z. B. Cochlea-Implantate, Neurostimulatoren, Medikamentenpum-
pen und Herzunterstützungssysteme) bekannt. Da der Bundesregierung 
zurzeit keine inhaltlichen Anforderungen für derartige Schnittstellen 
vorliegen, kann eine Einführung nicht beurteilt werden. 

Unabhängig davon wäre zu berücksichtigen, dass bei Anbindung von 
externen Geräten bzw. Zugriff auf Daten aus dem Implantat selber im-
mer die Sicherheit der Übertragung, der Schutz der Übertragung gegen 
Verlust oder Verfälschung der Daten sowie der Schutz gegen unberech-
tigte Zugriffe eine zentrale Rolle spielen. Das kann dazu führen, dass 
offene Schnittstellenstandards gerade nicht in Frage kommen. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur 

89. Abgeordneter 
Otto Fricke 
(FDP) 

In welcher Höhe (bitte nach Haushaltstiteln auf-
schlüsseln) unterstützt die Bundesregierung den 
Deutschen Computerspielpreis 2018 und 2019, 
und in welchem Wert werden dabei Leistungen 
von externen Dritten (bitte benennen) erbracht? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger 
vom 10. Oktober 2018 

Die Bundesregierung unterstützt den Deutschen Computerspielpreis 
2018 mit insgesamt 350 000 Euro Preisgeld (aus Kapitel/Titel 1210-
685 01). Der „game – Verband der deutschen Games-Branche e. V.“ 
(game) unterstützte den Deutschen Computerspielpreis 2018 mit glei-
cher Summe, aufgeteilt in 210 000 Euro Preisgeld und Sachpreise im 
Wert von 140 000 Euro. 

Für 2019 können noch keine Aussagen getroffen werden, da die Unter-
stützung vom verabschiedeten Budget und den daran anschließenden 
Verhandlungen mit „game“ abhängen. 
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90. Abgeordneter 
Dr. Anton Hofreiter 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Diesel-Kraftfahrzeuge bis zu 3,5 Ton-
nen mit den Abgasnormen Euro 4 und Euro 5 sind 
nach Kenntnis der Bundesregierung in der Lan-
deshauptstadt München sowie jeweils in den 
Landkreisen München, Bad Tölz-Wolfratshau-
sen, Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürs-
tenfeldbruck, Miesbach und Starnberg zugelassen 
(bitte Euro 4 und Euro 5 getrennt auflisten)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger 
vom 11. Oktober 2018 

Die Anzahl der Diesel-Kraftfahrzeuge mit bis zu 3,5 Tonnen zulässiger 
Gesamtmasse der Abgasnormen Euro 4 und Euro 5 in den oben genann-
ten Landkreisen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden 
(Stand: Januar 2018): 

Landkreise Euro 4 Euro 5 
BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN 6.288 13.730 
DACHAU 6.836 14.342 
EBERSBERG 6.151 13.689 
ERDING 7.342 14.984 
FREISING 9.377 18.225 
FÜRSTENFELDBRUCK 8.541 18.074 
MIESBACH 4.540 11.284 
MÜNCHEN 13.059 39.332 
MÜNCHEN, STADT 42.065 96.534 
STARNBERG 5.533 14.122 
INSGESAMT: 109.732 254.316 

 
91. Abgeordneter 

Dr. Anton Hofreiter 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Inwieweit berücksichtigt die Bundesregierung bei 
der Planung die jeweils einstimmige Ablehnung 
der B-16-Ortsumfahrung (OU) Ichenhausen/Kötz 
(Ost) durch die Gemeinderäte von Ellzee vom 
19. Mai 2015, Kötz vom 23. September 2014 und 
Waldstetten vom 8. September 2014, und inwie-
weit ist nach Auffassung der Bundesregierung die 
B-16-OU Ichenhausen/Kötz (Ost) beim Aufbau 
einer S-Bahn in der Region Donau-Iller inklusive 
Mittelschwabenbahn neu zu bewerten? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger 
vom 10. Oktober 2018 

Die Ortsdurchfahrten von Ichenhausen und Kötz im Zuge der B 16 sind 
mit durchschnittlich über 11 000 Fahrzeugen am Tag hoch belastet. Ziel 
ist es daher, die Ortschaften durch den Bau einer Ortsumgehung dauer-
haft vom Durchgangsverkehr zu entlasten. 
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Wegen naturschutzfachlicher Bedenken im Rahmen des Linienbestim-
mungsverfahrens hat die Bayerische Straßenbauverwaltung die zunächst 
vorgeschlagene Trassenführung für eine Westumgehung von Ichenhau-
sen/Kötz überplant und eine Trassenführung im Osten ausgearbeitet, 
durch die ein Eingriff in den sensiblen Naturraum des Günztals vermie-
den werden kann. 

Die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nach 
Abstimmung mit allen Ressorts im Jahr 2017 bestimmte Linie für eine 
Osttrasse war im Weiteren die Grundlage konkreter Projektplanungen. 
Den aktuellen Planungsstand wird die Bayerische Straßenbauverwal-
tung in den kommenden Wochen im Rahmen von Informationsveran-
staltungen vorstellen. Hier wird Gelegenheit bestehen, auf mögliche Be-
denken und auf die vor der Umweltbewertung im Zuge des Linienbe-
stimmungsverfahrens gefassten Beschlüsse aus den Jahren 2014 und 
2015 einzugehen. 

Die mit der Aufstellung des Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen 
2016 festgestellte Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit des Vorhabens 
werden im Zuge des Planungsprozesses begleitend überprüft werden. 
Wesentliche Grundlage wird dabei die prognostizierte Verkehrsbelas-
tung auf Basis einer Verkehrsprognose sein, in der wesentliche Einfluss-
faktoren – wie etwa erwartete Verkehrsverlagerungen weiterer, hinrei-
chend konkret beplanter Infrastrukturmaßnahmen in der Region – Be-
rücksichtigung finden werden. 

 
92. Abgeordneter 

Dieter Janecek 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie bewertet die Bundesregierung die Möglich-
keit, über den Einsatz von Flugzeugtreibstoffen 
mit geringerem Aromaten-Gehalt, wie ihn z. B. 
Bio-Kerosin aus Algen aufweist, die Emissionen 
insbesondere von Ultrafeinstaub im zivilen Luft-
verkehr zu reduzieren, und welchen Bedarf sieht 
die Bundesregierung zur Beschleunigung der Zu-
lassungsverfahren solcher Treibstoffe? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger 
vom 10. Oktober 2018 

Die Bundesregierung bewertet die Möglichkeit, über den Einsatz von 
Flugzeugtreibstoffen mit geringem Aromaten-Gehalt die Emissionen 
von Ultrafeinstaub im zivilen Luftverkehr zu reduzieren, positiv. Die 
Bundesregierung verfolgt das Ziel, die Marktreife alternativer Kraft-
stoffe für die Luftfahrt zu fördern und somit auf eine Zulassung hinzu-
wirken. 
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93. Abgeordneter 
Dieter Janecek 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie bewertet die Bundesregierung die Erkennt-
nisse aus den Abgastests von Jet-Triebwerken 
nach dem Verfahren der Eidgenössischen Materi-
alprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA), dass 
der Ausstoß an Rußpartikeln während einer Se-
kunde Rollen (beim sog. Taxing vom Gate zur 
Startbahn) bei 10 Prozent Triebwerksleistung 
dem Ausstoß während 60 km Fahrt eines moder-
nen Diesel-PKWs entspricht (www.empa.ch/ 
documents/56164/2698504/EmpaQuarterly52_DE. 
pdf/0639173d-1eda-4a20-91f3-fae287ca28e3? 
version=1.0), und welchen Handlungsbedarf sieht 
die Bundesregierung aufgrund dieser Ergebnisse? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger 
vom 10. Oktober 2018 

Bei der Entwicklung von Triebwerken verfolgen die Triebwerksherstel-
ler das Ziel, dass die Emissionen so gering wie möglich sind. Die Zulas-
sungsgrenzwerte für Luftfahrzeuge werden von der Internationalen Zi-
villuftfahrt-Organisation (ICAO) festgelegt. Deutschland setzt sich im 
Rahmen der Arbeiten im Umweltkomitee der ICAO dafür ein, dass am-
bitionierte Standards auch für Partikelemissionen beschlossen werden. 

 
94. Abgeordneter 

Torbjörn Kartes 
(CDU/CSU) 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregie-
rung, bei öffentlichen Straßenbauvorhaben auf 
ein Planfeststellungsverfahren in den Fällen zu 
verzichten, bei denen es sich lediglich um be-
standserhaltende, die Leistungsfähigkeit der 
Straße nicht verändernde Maßnahmen handelt, so 
dass eine Plangenehmigung künftig ausreichen 
würde? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 12. Oktober 2018 

Der Bau und die Änderung von Bundesfernstraßen bedürfen grundsätz-
lich der Zulassung durch einen Planfeststellungsbeschluss oder einer 
Plangenehmigung. In Einzelfällen, wenn öffentliche Belange oder 
Rechte anderer nicht beeinflusst werden, kann von einer förmlichen Zu-
lassungsentscheidung abgesehen werden. 

Bestandserhaltende Maßnahmen verändern nicht die bestehende Straße, 
sondern erhalten den zugelassenen Zustand. Diese Maßnahmen bedür-
fen auch heute weder der Planfeststellung noch der Plangenehmigung, 
da durch sie in der Regel in rechtlich geschützte Positionen nicht einge-
griffen wird. Ist für bestandserhaltende Maßnahmen eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchzuführen, ist nach derzeitiger Rechtslage eine 
Planfeststellung erforderlich. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Planungsbeschleuni-
gungsgesetz sieht vor, zukünftig auch in diesen Fällen lediglich ein Plan-
genehmigungsverfahren durchführen zu können, sofern die sonstigen 
Voraussetzungen einer Plangenehmigung vorliegen. 
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95. Abgeordneter 

Sven-Christian 
Kindler 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

In welcher Form hat die Bundesregierung mit der 
kuwaitischen Regierung über die Diskriminie-
rung israelischer Staatsbürger durch Kuwait 
Airways gesprochen (bitte nach Datum aufschlüs-
seln), und hält die Bundesregierung auch nach 
dem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt 
(www.faz.net/aktuell/politik/inland/kuwait- 
airways-durfte-deutsch-israeli-abweisen-158061 
09.html) trotz der offenbar bisher ergebnislosen 
Bemühungen auf politischer Ebene mit der ku-
waitischen Regierung (siehe die Antwort der 
Bundesregierung auf meine Schriftliche Frage 76 
auf Bundestagsdrucksache 19/189) weiterhin da-
ran fest, keine rechtlichen Schritte auf Grundlage 
des bestehenden Rechts zum Entzug der Lande-
rechte (§ 23a des Luftverkehrsgesetzes) gegen 
Kuwait Airways einzuleiten? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger 
vom 9. Oktober 2018 

Die Bundesregierung setzt sich weiterhin dafür ein, dass in Deutschland 
israelische Staatsbürger nicht diskriminiert werden. Am 18. Juli 2018 
fanden in Bonn bilaterale Luftfahrtgespräche zwischen Vertretern des 
Bundesverkehrsministeriums und des kuwaitischen Verkehrsministeri-
ums statt. Es wurde eine Fortsetzung der Gespräche vereinbart. 

 
96. Abgeordneter 

Karsten Klein 
(FDP) 

Sieht der „Zielfahrplan 2030 zum BVWP 2030“ 
(BVWP = Bundesverkehrswegeplan) eine Verla-
gerung des Schienenpersonenfernverkehrs (SPFV) 
zwischen Frankfurt am Main und München von 
der Achse Frankfurt am Main–Nürnberg–Mün-
chen zu Gunsten der Achse Frankfurt am Main–
Stuttgart–München vor? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 10. Oktober 2018 

Nein. 
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97. Abgeordneter 
Karsten Klein 
(FDP) 

Wie viele Fernzüge sollen im Vergleich zu heute 
jeweils auf den beiden in der Frage 96 genannten 
„Achsen“ wochentags laut „Zielfahrplan 2030 
zum BVWP 2030“ durchschnittlich verkehren? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 10. Oktober 2018 

Direktverbindungen: Eine stündliche Linie Frankfurt Hbf.–Nürnberg–
München (wie heute). Eine zweistündliche Linie Frankfurt Hbf.–Mann-
heim–München (wie heute). Eine zweistündliche Linie Frankfurt Hbf.–
Heidelberg–München (wie heute). Eine stündliche Linie Frankfurt Flug-
hafen–Mannheim–München statt zweistündlich (wie heute). 

Zusätzlich: Umsteigeverbindungen via Mannheim wie heute. 

 
98. Abgeordneter 

Karsten Klein 
(FDP) 

Wie viele Güterzüge sollen im Vergleich zu heute 
jeweils auf den beiden in der Frage 96 genannten 
„Achsen“ wochentags laut „Zielnetz 2030 zum 
BVWP 2030 Güterverkehr“ durchschnittlich ver-
kehren? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 10. Oktober 2018 

Die Güterverkehrszahlen für eine dem Zielfahrplan 2030 entsprechende 
Netzinfrastruktur können der folgenden Tabelle entnommen werden. 
Hierbei ist nur die Schienengüterverkehr-Belastung von Strecken ausge-
wiesen, die auch den SPFV betreffen. 

Streckenabschnitt 
(nur ausgewählte und mit dem SPFV in Verbindung stehende Stre-
cken) 

Güterverkehrszüge pro Tag 

München –Ingolstadt 52 
Ingolstadt – Nürnberg 80 – 88 
Nürnberg – Würzburg 193 
Würzburg – Aschaffenburg 165 
Aschaffenburg – Hanau 54 
Hanau – Frankfurt-Süd 55 
    
München – Augsburg 29 – 51 
Augsburg – Ulm 36 – 41 
Ulm – Stuttgart 17 – 91 
Stuttgart – Bruchsal 40 – 53 
Bruchsal – Heidelberg 24 
Heidelberg – Mannheim 30 
Mannheim – Frankfurt-Zeppelinheim 30 – 36 
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99. Abgeordneter 
Oliver Krischer 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie viele Diesel-Pkw mit den Abgasnormen 
Euro 4 und Euro 5 sind jeweils in den Kreisen 
Heinsberg (Kfz-Kennzeichen „HS“), Euskirchen 
(Kfz-Kennzeichen „EU“) und dem Rhein-Erft-
Kreis (Kfz-Kennzeichen „BM“) zugelassen (bitte 
Euro 4 und Euro 5 getrennt auflisten)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger 
vom 9. Oktober 2018 

Die Anzahl der Diesel-Pkw den Abgasnormen Euro 4 und Euro 5 in den 
oben genannten Kreisen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen 
werden (Stand: Januar 2018): 

Kreis Euro 4 Euro 5 
Heinsberg 12.182 20.658 
Euskirchen 9.761 15.943 
Rhein-Erft-Kreis 17.245 30.199 

 
100. Abgeordneter 

Oliver Krischer 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Sind nach Kenntnis der Bundesregierung auch in 
Deutschland Autos der Marke BMW in Brand  
geraten (www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt. 
brandgefahr-bmw-ruft-in-deutschland-rund- 
94000-dieselfahrzeuge-zurueck.75745154-9bc9- 
4dbd-9ddc-d4986c4ff633.html), und falls ja, wie 
viele? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger 
vom 9. Oktober 2018 

Der Sachverhalt wird derzeit beim Kraftfahrt-Bundesamt untersucht. 

 
101. Abgeordneter 

Stephan Kühn 
(Dresden) 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie hat sich seit 1990 jährliche die Fläche der 
Bundesfernstraßen im Freistaat Sachsen entwi-
ckelt (bitte jeweils in Mio. m2 angeben)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger 
vom 10. Oktober 2018 

Die Bundesregierung erstellt seit 1996 alle fünf Jahre eine Statistik über 
die befestigten Flächen der Bundesfernstraßen. Auf den Freistaat Sach-
sen bezogen ergeben sich die wie folgt aufgeführten befestigten Flächen: 
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Jahr* befestigte Fläche der 
Bundesautobahnen 

[km2] 

befestigte Fläche der 
Bundesstraßen  

[km2] 
1996 9,2 9,4 
2001 9,5 19,6 
2006 10,2 20,2 
2011 13,2 20,8 
2016 14,4 20,4 

* jeweils zum 1. Januar des jeweiligen Jahres 

 
102. Abgeordneter 

Stephan Kühn 
(Dresden) 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie hat sich seit 1990 jährlich die Fläche der 
Schienenwege des Bundes im Freistaat Sachsen 
entwickelt (bitte jeweils in Mio. m2 angeben)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 12. Oktober 2018 

Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG beträgt die aktuelle Größe der 
Eisenbahnverkehrsflächen im Freistaat Sachsen 76 196 032 m2. Darin 
enthalten sind auch Böschungs- und Randflächen mit unmittelbarem Be-
zug zum Schienenweg. Da die Systeme der Deutschen Bahn AG ledig-
lich auf die Verwaltung der aktuellen Grundstücksdaten ausgelegt sind, 
können keine Angaben zur Vergangenheit gemacht werden. 

 
103. Abgeordneter 

Konstantin Kuhle 
(FDP) 

Wie viele Schulen im Bundesland Niedersachsen 
verfügen nach Kenntnis der Bundesregierung pro 
Klassenzimmer über eine Datenversorgungsrate 
von weniger als 30 Mbit/s und sind damit berech-
tigt für das Breitbandförderprogramm des Bun-
des, und wie viele Schulen im Bundesland Nie-
dersachsen haben bisher Anträge auf Förderung 
gestellt? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger 
vom 9. Oktober 2018 

Im Rahmen der Offensive „Digitales Klassenzimmer“ wurden bereits 
jetzt rund 6 000 Schulen in bestehende Förderprojekte aufgenommen. 
Von diesen rund 6 000 Schulen entfallen 760 auf Niedersachsen. Zu-
künftig werden diese Schulen von einer direkten Glasfaserverbindung 
profitieren, sodass jede Klasse mit superschnellem Internet versorgt wer-
den kann. Die aktuelle Breitbandverfügbarkeit von Schulen in Nieder-
sachsen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Anlage. 
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104. Abgeordneter 
Konstantin Kuhle 
(FDP) 

Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung 
die Quote pünktlicher ICE und Intercitys für den 
Halt Göttingen Hbf. in den letzten zwölf Monaten 
entwickelt? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 5. Oktober 2018 

Die Deutsche Bahn AG wurde zu dem Sachverhalt um Stellungnahme 
gebeten, die in der für die Beantwortung einer parlamentarischen Frage 
zur Verfügung stehenden Zeit nicht vorgelegt werden konnte. Sobald In-
formationen vorliegen, werden diese nachgereicht. 

 
105. Abgeordnete 

Caren Lay 
(DIE LINKE.) 

Plant die Bundesregierung einen Sonderverkehrs-
wegeplan für die Lausitz, und welche Maßnah-
men soll dieser enthalten? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 8. Oktober 2018 

Im BVWP 2030 bzw. in den auf ihm basierenden Bedarfsplänen sind 
mehrere Aus- bzw. Neubauprojekte enthalten, die für die Region Lausitz 
von wirtschaftlicher Bedeutung sind bzw. den Strukturwandel positiv 
unterstützen. Weitere Informationen zu den Projekten sind im Projektin-
formationssystem (PRINS) zum BVWP 2030 zu finden: www.bvwp-
projekte.de/. 

Die Identifizierung weiterer infrastruktureller Maßnahmen für die Re-
gion Lausitz bleibt den Beratungen der Kommission „Wachstum, Struk-
turwandel und Beschäftigung“, die am 6. Juni 2018 vom Bundeskabinett 
eingesetzt wurde, vorbehalten. 

 
106. Abgeordneter 

Oliver Luksic 
(FDP) 

Für jeweils welche Maßnahmen und in jeweils 
welcher Höhe wurden bisher Fördermittel für die 
Städte Hamburg, Stuttgart und Frankfurt am Main 
aus dem „Sofortprogramm Saubere Luft“ bean-
tragt und beschieden (bitte nach Maßnahme, Zu-
wendungsempfänger und Höhe der beantragten 
und genehmigten Fördermittel aufschlüsseln)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger 
vom 10. Oktober 2018 

Zur Beantwortung der Frage wird auf die beigefügte tabellarische Auf-
listung verwiesen. 

Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 2 
bis 4 auf Bundestagsdrucksache 19/3525 verwiesen. 
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107. Abgeordneter 
Oliver Luksic 
(FDP) 

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung 
aus der kürzlich vorgenommenen Überprüfung 
der Messstation für Luftschadstoffe in Aachen 
gewonnen, die anlässlich der Umsetzung des Be-
schlusses der Verkehrsministerkonferenz vom 
19./20. April 2018 durch den Deutschen Wetter-
dienst durchgeführt wurde und über die der Bund 
umfassend informiert worden ist, und welche 
konkreten Mängel bzw. Abweichungen sind bei 
der betroffenen Messstelle festgestellt worden, 
die nicht den Vorgaben der Verordnung über 
Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmen-
gen (39. BImSchV) entsprechen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger 
vom 11. Oktober 2018 

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat in Abstimmung und Zusammen-
arbeit mit den zuständigen Behörden in Nordrhein-Westfalen in der 
Stadt Aachen die Positionierung der vom Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz (LANUV) betriebenen Messstation in der Wil-
helmstraße auf Übereinstimmung mit der 39. BImSchV überprüft. Der 
DWD hat dazu einen mit dem LANUV abgestimmten Bericht über die 
erfolgte Überprüfung erstellt. Die bei der Prüfung und Begehung gewon-
nenen Erkenntnisse zeigen, dass die untersuchte Messstation den Anfor-
derungen der 39. BImSchV, Anlage 3 Abschnitt C entspricht. 

Zusätzlich fand Anfang Oktober 2018 eine gemeinsame Untersuchung 
der von der Stadt Aachen betriebenen Messstation im Adalbertstein-
weg 64 statt. Die Begutachtung hat ergeben, dass diese Messstation nicht 
mit den Anforderungen der 39. BImSchV, Anlage 3 Abschnitt C kon-
form ist. Der Mindestabstand der Probenahmestelle von 25 m zum Rand 
von Kreuzungen ist hier nicht eingehalten. 

 
108. Abgeordneter 

Mario Mieruch 
(fraktionslos) 

Um wie viel Prozent werden nach Einschätzung 
der Bundesregierung die deutschen Gesamt-NOx-
Emissionen reduziert, wenn alle derzeit in 
Deutschland zugelassenen Dieselfahrzeuge der 
Abgasnormen Euro 4 und Euro 5 mit einer Hard-
ware-Nachrüstung auf Euro-6-Level geändert 
werden? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger 
vom 17. Oktober 2018 

Die im Koalitionsausschuss vom 1. Oktober 2018 beschlossene Nach-
rüstung von Dieselfahrzeugen zielt auf Dieselfahrzeuge der Abgasnorm 
Euro 5, die über die technischen Voraussetzungen für eine Nachrüstung 
mit SCR-(selektive katalytische Reduktion)Systemen verfügen. Die zu 
erwartenden Minderungen können bei den bisher bekannten Systemen 
in Abhängigkeit der Randbedingungen und wenn die technischen Vo-
raussetzungen gegeben sind, bei bis zu 90 Prozent der vor einer Hard-
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ware-Lösung gemessenen NOx-Werte im Realbetrieb liegen. Eine Aus-
sage zum Umfang der nachrüstbaren Fahrzeuge ist erst nach Festlegung 
der Prüfkriterien möglich. 

 
109. Abgeordnete 

Dr. Manuela 
Rottmann 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass keine 
negativen Auswirkungen durch die unterschiedli-
che Einstufung der beiden Teilprojekte des im 
BVWP 2030 ausgewiesenen Projekts B026-
Go44-BY, dessen erstes Teilstück B026-Go44-
BY-T01-BY im BVWP 2030 unter den Vordring-
lichen Bedarf eingestuft wird, wohingegen das 
zweite Teilstück B026-Go44-BY-T02-BY unter 
dem Weiteren Bedarf mit Planungsrecht einge-
stuft wird, auf das nachgeordnete Straßennetz 
auftreten, welche laut landesplanerischer Beurtei-
lung der Regierung von Unterfranken (2011) 
durch einen damals noch potenziellen, jetzt durch 
den BVWP 2030 bestätigten hohen zeitlichen Ab-
stand der beiden Teilprojekte zu befürchten sind, 
und auf welche Weise gedenkt die Bundesregie-
rung, auftretende negative Auswirkungen, die 
nicht zu verhindern sind, möglichst gering zu hal-
ten (landesplanerische Beurteilung der Regierung 
von Unterfranken, www.regierung.unterfranken. 
bayern.de/assets/3/6/rov/b26n/rov_b26n_laplab_ 
111215.pdf, S. 50)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger 
vom 10. Oktober 2018 

Die landesplanerische Beurteilung ist mit der Maßgabe verknüpft, dass 
die B 26n zur Vermeidung erheblicher negativer Auswirkungen zusätz-
licher Verkehrsbelastungen zwischen Karlstadt und der A 3 in einem 
ersten Abschnitt (Karlstadt-Ost–Arnstein-Schwebenried) einbahnig und 
nicht zweibahnig errichtet werden soll, sofern ein möglichst zeitnah auf-
einander folgender Bau beider geplanter Teilabschnitte nicht möglich 
ist. 

Diese Maßgabe wurde bei der Aufstellung des BVWP 2030 sowie des 
darauf aufbauenden Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen 2016 um-
gesetzt und die B 26n wurde neu dimensioniert. So ist die B 26n im Be-
darfsplan für die Bundesfernstraße 2016 durchgängig als einbahnig-
zweistreifige Straße mit abschnittsweisen Überholmöglichkeiten enthal-
ten. 
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110. Abgeordneter 
Manuel Sarrazin 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesre-
gierung aus dem Umstand, dass durch den Ge-
richtsbeschluss (1 Es 1/18.P) des Hamburgischen 
Oberverwaltungsgerichts vom 15. August 2018 
die Umsetzung des Vorhabens vorerst ausgesetzt 
wird, auf S. 116 des Planfeststellungsbeschlusses 
zum Vorhaben „Verlegung Bahnhof Hamburg-
Altona“ vom 29. Dezember 2017 (abrufbar unter 
www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/PF/ 
Beschluesse/Hamburg/51_Bf_Hamburg_Altona. 
pdf?__blob=publicationFile&amp%3Bv=1) je-
doch die Aussage getroffen wurde, es sei zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt nicht davon auszugehen, 
dass die Eingleisbrücke ohne Grundinstandhal-
tung wesentlich länger als bis zur Umsetzung des 
Vorhabens in Betrieb zu halten sei, und welche 
planerischen Maßnahmen wurden bereits ergrif-
fen, um die Betriebsfähigkeit der Brücke bis zur 
Umsetzung des Vorhabens sowie die davon ab-
hängige Leistungsfähigkeit des Knotens Ham-
burg zu gewährleisten? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 12. Oktober 2018 

Die DB Netz AG hat mitgeteilt, dass am Bauwerk im Rahmen der letzten 
Regelbegutachtung am 22. März 2017 u. a. eine Rissbildung an den 
Schweißnähten festgestellt worden sei. Seitdem werden durch Fachfir-
men Mängel an der Brücke abgearbeitet und instandgesetzt. Aufgrund 
von Sondergutachten wird zukünftig jeweils entschieden, welche Arbei-
ten bis zur verschobenen Außerbetriebnahme der Eingleisbrücke in Al-
tona ausgeführt werden müssen. Die erforderlichen Instandsetzungs-
maßnahmen werden zeitnah umgesetzt, um einen sicheren Eisenbahnbe-
trieb auf der Eingleisbrücke zu gewährleisten. Hierbei handelt es sich 
um Maßnahmen zur Erhaltung der Substanz, damit ein sicherer Eisen-
bahnbetrieb bis zur Außerbetriebnahme gewährleistet werden kann. 

Eine Einschränkung der Nutzbarkeit der Brücke kann auf Dauer nicht 
ausgeschlossen werden. 

 
111. Abgeordneter 

Frank Schäffler 
(FDP) 

Wie hoch war in den letzten zwölf Monaten die 
Ausfallquote von Aufzügen an Bahnhöfen im 
Schienennetz der Deutschen Bahn AG (insbeson-
dere an den Bahnhöfen Bielefeld, Bad Oeynhau-
sen, Minden, Herford, Paderborn, Gütersloh und 
Altenbeken), und wie viele Ausfälle von Aufzü-
gen waren durch Renovierungen bedingt? 
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann 
vom 10. Oktober 2018 

Die Deutsche Bahn AG (DB AG) hat mitgeteilt, dass sie von einer 100-
prozentigen Verfügbarkeit eines Aufzugs ausgeht, sobald dieser in der 
kundenrelevanten Hauptzeit von 6 bis 22 Uhr durchgehend funktioniert. 

Die tatsächlich erreichte Verfügbarkeit von Aufzügen liegt bei der DB 
Station&Service AG bei 96,7 Prozent. 

Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Aufzügen in den letzten zwölf Mo-
naten für die in der Frage genannten Bahnhöfe ergibt sich nach Auskunft 
der DB AG folgende Quote: 

Verfügbarkeit 10/2017 - 09/2018 
Bahnhof  
Altenbeken 97,7% 
Bad Oeynhausen 98,8% 
Bielefeld Hbf 98,9% 
Gütersloh Hbf 98,7% 
Herford 96,3% 
Minden (Westf.) 98,5% 
Paderborn Hbf 97,4% 

Aufgrund von Renovierungsarbeiten (u. a. durch geplante Umbaumaß-
nahmen) sind in den letzten zwölf Monaten circa 0,2 Prozent der Auf-
züge der DB Station&Service AG, gemessen an der kundenrelevanten 
Hauptzeit (6 bis 22 Uhr), nicht verfügbar gewesen. 

 
112. Abgeordneter 

Benjamin Strasser 
(FDP) 

Wie viele Schulen im Bundesland Baden-Würt-
temberg verfügen nach Kenntnis der Bundesre-
gierung pro Klassenzimmer über eine Datenver-
sorgungsrate von weniger als 30 Mbit/s und sind 
damit berechtigt für das Breitbandförderpro-
gramm des Bundes, und wie viele Schulen haben 
bisher Anträge auf Förderung gestellt (bitte auf-
schlüsseln nach Regierungsbezirken)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger 
vom 9. Oktober 2018 

Im Rahmen der Offensive „Digitales Klassenzimmer“ wurden bereits 
jetzt rund 6 000 Schulen in bestehende Förderprojekte aufgenommen. 
Von diesen rund 6 000 Schulen entfallen 127 auf Baden-Württemberg. 
Zukünftig werden diese Schulen von einer direkten Glasfaserverbindung 
profitieren, sodass jede Klasse mit superschnellem Internet versorgt wer-
den kann. Die aktuelle Breitbandverfügbarkeit von Schulen in Baden-
Württemberg entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Anlage. 
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113. Abgeordneter 
Dirk Wiese 
(SPD) 

Wie konkret sind die Pläne der Bundesregierung, 
Südwestfalen und weitere Kreise zu Modellregi-
onen für den 5G-Mobilfunkausbau zu machen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Steffen Bilger 
vom 9. Oktober 2018 

Auf Basis der im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD auf-
genommenen Aussagen wird derzeit ein Konzept für die 5x5G-Strategie 
der Bundesregierung entwickelt. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit 

114. Abgeordneter 
Dr. Anton Hofreiter 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Inwieweit kann die bundesbehördliche verkehrs-
rechtliche Zulassung des CASTOR®-MTR-3-
Behälters bis zum Jahresende 2018 abgeschlos-
sen werden, und zu voraussichtlich welchem Zeit-
punkt wird nach jetzigem Stand die bundesbe-
hördliche Genehmigung zur Einlagerung von 
MTR-3-Behältern mit Brennelementen aus dem 
Forschungsreaktor Forschungs-Neutronenquelle 
Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) im Zwischenla-
ger Ahaus erteilt (falls unklar, bitte ausführliche 
Darlegung der Gründe)? 

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin 
Rita Schwarzelühr-Sutter 
vom 11. Oktober 2018 

Der Antrag auf gefahrgutrechtliche Zulassung des Versandstücks 
CASTOR® MTR-3 wird gegenwärtig durch das Bundesamt für kern-
technische Entsorgungssicherheit (BfE) inhaltlich und auf Vollständig-
keit geprüft. Die Erteilung der Zulassung setzt voraus, dass die Unterla-
gen vollständig und in der erforderlichen Qualität vorliegen. Welcher 
Zeitbedarf für die Prüfung des BfE erforderlich ist, kann belastbar nicht 
benannt werden. Das Verfahren zur Erteilung der Aufbewahrungsgeneh-
migung nach § 6 des Atomgesetzes befindet sich in Bearbeitung. Dazu 
sind noch weitere Unterlagen vom Antragsteller einzureichen. Deshalb 
kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine Aussage über einen Termin für 
die Genehmigungserteilung getätigt werden. 
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115. Abgeordneter 
Friedrich 
Ostendorff 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Welche praktischen Umstellungen für bestehende 
Schweinehaltungsanlagen würden dem Entwurf 
zur Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-
gesetz/Technische Anleitung zur Reinhaltung der 
Luft (TA Luft) in der Fassung des vorliegenden 
Referentenentwurfs (www.bmu.de/gesetz/ 
e n t w u r f - z u r - n e u f a s s u n g - d e r - e r s t e n -  
allgemeinen-verwaltungsvorschrift-zum- 
bundesimmissionsschutzgesetz/) folgen, und wel-
che Auswirkungen hätte die TA Luft in der vor-
liegenden Fassung auf zu genehmigende beson-
ders tierfreundliche Außenklima-/Offenställe für 
Schweine im Vergleich zur geltenden Fassung? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Florian Pronold 
vom 9. Oktober 2018 

Der vorliegende Referentenentwurf des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zur Anpassung der TA Luft 
vom 16. Juli 2018 befindet sich in der Abstimmung zwischen den Res-
sorts. Es ist davon auszugehen, dass dieser im Rahmen der Ressortver-
handlungen noch Veränderungen erfährt. Erst nach Abschluss des Ab-
stimmungsprozesses ist darstellbar, welche praktischen Umstellungen 
sich für bestehende Schweinehaltungen aus der Novellierung der TA 
Luft vermutlich ergeben könnten. 

 
116. Abgeordnete 

Judith Skudelny 
(FDP) 

Welche anderen Mitgliedstaaten unterstützen im 
EU-Ministerrat vom 9. Oktober 2018 die Position 
Deutschlands, eine allgemeine Ausrichtung zu 
beschließen, mit dem Inhalt der 1:1 Umsetzung 
des Kommissionsvorschlages über die Reduktion 
der CO2-Emissionen für neu zugelassene Pkw 
und leichte Nutzfahrzeuge, und mit welchen Mit-
gliedstaaten führt Deutschland zur Mehrheiten-
findung Gespräche im Vorfeld der Sitzung des 
EU-Umweltministerrates? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Florian Pronold 
vom 12. Oktober 2018 

Bei der Umweltratssitzung am 9. Oktober 2018 in Brüssel konnte eine 
deutliche Mehrheit für den Vorschlag der Präsidentschaft zur Fortschrei-
bung der Grenzwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge für die Periode 
nach dem Jahr 2020 gefunden werden. Bulgarien, Dänemark, Ungarn 
und Malta haben sich bei der Abstimmung enthalten. Irland, Slowenien, 
die Niederlande und Luxemburg stimmten gegen den Vorschlag. Sie for-
derten ein höheres Ambitionsniveau. Im Vorfeld zu den Verhandlungen 
stand die Bundesregierung mit allen Mitgliedstaaten im Austausch. 
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In dem Vorschlag der Präsidentschaft soll unter anderem das Ambitions-
niveau für das Jahr 2030 für Pkw gegenüber dem Kommissionsvor-
schlag moderat auf 35 Prozent angehoben werden. Im Vorschlag der 
Kommission war ursprünglich ein Ambitionsniveau von 30 Prozent für 
das Jahr 2030 vorgesehen. Mit der Einigung im Umweltrat kann das Tri-
logverfahren zur Erarbeitung eines Kompromisses auf europäischer 
Ebene beginnen. 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung 

117. Abgeordneter 
Dr. Jens 
Brandenburg 
(Rhein-Neckar) 
(FDP) 

Um welchen Betrag ließen sich die elterlichen 
Einkommensfreibeträge, die zur Berechnung der 
Ansprüche aus dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) bei Studierenden herange-
zogen werden, unter Verwendung zusätzlicher 
Haushaltsmittel in Höhe von a) 50 Millionen 
Euro, b) 100 Millionen Euro und c) 500 Millio-
nen Euro erhöhen, und wie viele zusätzliche  
BAföG-Empfänger/-innen ließen sich damit vo-
raussichtlich erreichen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 11. Oktober 2018 

Mit zusätzlichen 50 Millionen Euro im Bundeshaushalt könnten bei un-
veränderter Bereitstellung der Darlehensanteile am Studierenden- 
BAföG unmittelbar durch die KfW insg. 84 Millionen Euro mehr für die 
BAföG-Leistungen aufgebracht werden. Erst in späteren Jahren deutlich 
jenseits des Finanzplanzeitraums ergäben sich in nicht valide beziffer-
barer Höhe zusätzliche Haushaltsbelastungen im Einzelplan 30 für Aus-
fallhaftungszahlungen des Bundes gegenüber der KfW sowie höhere 
Zinszahlungen. Auf diese Weise ließen sich die Einkommensfreibeträge, 
die für die Ermittlung der BAföG-Berechtigung maßgeblich sind (also 
neben den Elternfreibeträgen auch die Freibeträge für Ehegatten oder 
Lebenspartner von Auszubildenden) um 2,8 Prozent anheben. Dies hätte 
zur Folge, dass es voraussichtlich 14 000 Geförderte mehr geben würde 
als ohne Änderung des derzeit geltenden BAföG. 

Mit zusätzlichen 100 Millionen Euro im Bundeshaushalt könnten ein-
schließlich KfW-Anteil insg. 168 Millionen Euro mehr für BAföG-Leis-
tungen aufgebracht werden mit der Folge später entsprechend höherer 
Erstattungszahlungen des Bundes gegenüber der KfW. Auf diese Weise 
ließen sich die maßgeblichen Einkommensfreibeträge um 5,7 Prozent 
anheben. Dies hätte zur Folge, dass es voraussichtlich 28 000 Geförderte 
mehr geben würde als ohne Änderung des derzeit geltenden BAföG. 
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Mit zusätzlichen 500 Millionen Euro im Bundeshaushalt könnten ein-
schließlich KfW-Anteil insg. 833 Millionen Euro mehr für BAföG-Leis-
tungen aufgebracht werden mit der Folge später entsprechend höherer 
Erstattungszahlungen des Bundes gegenüber der KfW. Auf diese Weise 
ließen sich die maßgeblichen Einkommensfreibeträge um 24,5 Prozent 
anheben. Dies hätte zur Folge, dass es schätzungsweise rund 
140 000 Geförderte mehr geben würde als ohne Änderung des derzeit 
geltenden BAföG. Es muss dabei jedoch darauf hingewiesen werden, 
dass wegen des nicht valide kalkulierbaren Antragsverhaltens aller bei 
einer derart massiven Anhebung der Einkommensfreibeträge zusätzlich 
Förderungsberechtigten das ohnehin bestehende Schätzrisiko nochmals 
erheblich ansteigt. 

 
118. Abgeordnete 

Dr. Franziska 
Brantner 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Welche Konsequenzen hätte nach Kenntnis der 
Bundesregierung ein sogenanntes Brexit-No-
Deal-Szenario für die deutsche Forschungsland-
schaft im Allgemeinen (z. B. finanzielle Konse-
quenzen, Konsequenzen für die hier studierenden 
britischen Erasmus-Teilnehmer und für die in 
Großbritannien studierenden deutschen Erasmus-
Teilnehmer), und welche Maßnahmen hat die 
Bundesregierung getroffen, um die betroffenen 
Organisationen und Personen auf diesen Fall vor-
zubereiten? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Rachel 
vom 9. Oktober 2018 

Im sogenannten No-Deal-Szenario würde das Vereinigte Königreich 
ohne Abschluss eines Austrittsabkommens mit der Europäischen Union 
am 29. März 2019 aus der Europäischen Union austreten und zum Dritt-
staat werden. An den Programmen der Europäischen Union, insbeson-
dere Horizont 2020 und Erasmus+, könnte das Vereinigte Königreich 
grundsätzlich nur noch insoweit teilnehmen, als dies einem Drittstaat 
möglich ist. 

Seit dem Brexit-Referendum unterhält die Bundesregierung einen Aus-
tausch mit dem Deutschen Bundestag, dem Bundesrat, der Wirtschaft 
und den betroffenen Organisationen über den Fortgang der Verhandlun-
gen und über die Konsequenzen, die sich aus dem Austritt des Vereinig-
ten Königreichs aus der Europäischen Union ergeben können. Für die 
Bereiche Wissenschaft, Bildung und Forschung haben Auswärtiges Amt 
und Bundesministerium für Bildung und Forschung zuletzt am 25. Sep-
tember 2018 die Allianz der Wissenschaftsorganisationen insbesondere 
auch zu den Konsequenzen eines No-Deal-Szenarios informiert und zum 
Austausch eingeladen. 
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119. Abgeordnete 
Dr. Anna 
Christmann 
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN) 

Wie genau will die Bundesregierung gemeinsam 
mit Bundesländern und der Wirtschaft die An-
kündigung im Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD (S. 34) umsetzen, bis 2025 min-
destens 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) in Forschung und Entwicklung zu investie-
ren (bitte in der Antwort Angaben zum Zeitplan, 
zur genauen Ausgestaltung und den zu beteiligen-
den Akteuren der im Koalitionsvertrag genannten 
Vereinbarung machen), und welche Summen sind 
nach Einschätzung der Bundesregierung nötig, 
damit im Jahr 2025 das 3,5-Prozent-Ziel erreicht 
werden kann (bitte für alle Jahre von 2019 bis 
2025 die prognostizierten absoluten Werte in 
Euro für Bund, Länder und die Wirtschaft ange-
ben)? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 9. Oktober 2018 

Im Koalitionsvertrag für die 19. Legislaturperiode haben CDU, CSU 
und SPD vereinbart, dass der Bund gemeinsam mit den Ländern und der 
Wirtschaft bis 2025 mindestens 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) für Forschung und Entwicklung aufwenden soll. 

Dieses Ziel hat die Bundesregierung mit der Hightech-Strategie 2025 
aufgegriffen. Zentrale neue Initiativen zur Steigerung der Forschungs- 
und Entwicklungsausgaben sind u. a. die Einführung einer steuerlichen 
Förderung von Forschung und Entwicklung, die Gründung einer Agen-
tur für Sprunginnovationen sowie die Weiterentwicklung der Projektför-
derung des Bundes. Die Gesamthöhe der für das Erreichen des Ziels er-
forderlichen Mittel ist abhängig von der Entwicklung des BIP. 

 
120. Abgeordnete 

Dr. Petra Sitte 
(DIE LINKE.) 

Wie verteilen sich die Fördermittel aus der För-
derlinie Exzellenzcluster, die ab dem 1. Januar 
2019 im Rahmen der Exzellenzstrategie vergeben 
werden, auf die einzelnen Cluster und Fächer-
gruppen? 

Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Dr. Michael Meister 
vom 9. Oktober 2018 

Die Förderentscheidung für die erste Förderlinie der Exzellenzstrategie 
von Bund und Ländern ist am 27. September 2018 gefallen. 57 Exzel-
lenzcluster sind zur Förderung ausgewählt worden. Für die Förderlinie 
Exzellenzcluster stehen jährlich rund 385 Millionen Euro zur Verfü-
gung, die zu 75 Prozent vom Bund und zu 25 Prozent vom jeweiligen 
Sitzland finanziert werden. In der Bund-Länder-Vereinbarung zur Ex-
zellenzstrategie sind pro Exzellenzcluster zwischen 3 und 10 Mio. Euro 
Fördermittel im Jahr veranschlagt. 
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Zur konkreten Verteilung der Fördermittel auf die einzelnen Exzellenz-
cluster liegen der Bundesregierung derzeit keine Informationen vor. Die 
einzelnen Bewilligungssummen werden derzeit von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft e. V.berechnet, die das Verfahren in dieser Förder-
linie führt. 

 

Berlin, den 19. Oktober 2018
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